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Präambel

Grundlage für die Gestaltung der Zukunft ist die Er-
innerung an die Vergangenheit. Sie stützt sich auf 
Orte, bewegliche und unbewegliche Objekte und 
immaterielle Zeugnisse wie Sprache, Brauchtum, 
traditionelle Handwerkstechniken oder Musik. Auf-
gabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
ist es, diesem Grundbedürfnis des Einzelnen und 
der Gesellschaft nach Erinnerung zu dienen. Dies 
setzt die Zusammenarbeit von Behörden und Ei-
gentümerinnen und Eigentümern, aber auch von 
anderen Betroffenen, z.B. Nutzerinnen und Nutzern 
oder ehrenamtlich Tätigen voraus. Denkmale sind 
materielle Zeugen menschlichen Wirkens. Sie doku-
mentieren historische Ereignisse und Entwicklun-
gen, künstlerische Leistungen, technische Errun-
genschaften, soziale Lebenswirklichkeiten, unab-
hängig davon ob diese heute positiv oder negativ 
bewertet werden. Sie sind Teil des heutigen Le-
bensraumes und der heutigen Kultur. Durch Denk-
male schützt und vertieft die Gesellschaft ihre 
Identität sowie Toleranz und Solidarität mit ver-
schiedenen Gruppierungen, einschließlich den Min-
derheiten. Denkmalschutz und Denkmalpflege er-
möglichen es künftigen Generationen, Geschichte 
zu erfahren, wahrzunehmen, zu interpretieren und 
zu hinterfragen. Erkenntnisse über Denkmale müs-
sen daher öffentlich zugänglich sein. Daher ist es 
der Gesellschaft ein Anliegen, den überlieferten 
Denkmalbestand zu erhalten. Eine angemessene 
Nutzung begünstigt die langfristige Erhaltung. Jede 
Nutzung muss sich an der Substanzerhaltung ori-
entieren. 

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Denkmalschutz und Denkmalpflege

(1) Denkmalschutz und Denkmalpflege liegen im 
öffentlichen Interesse. Sie dienen dem Schutz, der 
Erhaltung und der Pflege der kulturellen Lebens-
grundlagen, die auch eingedenk der Verantwortung 
für die kommenden Generationen der besonderen 
Fürsorge jedes Einzelnen und der Gemeinschaft an-
vertraut sind. Mit diesen Kulturgütern ist im Rah-
men einer nachhaltigen Ressourcennutzung scho-
nend und werterhaltend umzugehen. 

(2) Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denk-
malpflege, Denkmale nach Maßgabe dieses Geset-
zes zu erfassen, wissenschaftlich zu erforschen 
und zu dokumentieren und das Wissen über Denk-
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male zu verbreiten. Dabei wirken Denkmalschutz-
behörden und Eigentümerinnen und Eigentümer, 
Besitzerinnen und Besitzer und die sonst Verfü-
gungsberechtigten zusammen. 

(3) Das Land, die Kreise und die Gemeinden för-
dern diese Aufgabe. Das Land, die Kreise und die 
Gemeinden und alle Körperschaften und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts haben sich ihren Denk- 
mälern in besonderem Maße anzunehmen und 
diese vorbildlich zu pflegen.

§ 2 
Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereich

(1) Denkmale im Sinne dieses Gesetzes sind Kul-
turdenkmale und Schutzzonen. 

(2) Kulturdenkmale sind Sachen, Gruppen von Sa-
chen oder Teile von Sachen aus vergangener Zeit, 
deren Erforschung oder Erhaltung wegen ihres be-
sonderen geschichtlichen, wissenschaftlichen, 
künstlerischen, technischen, städtebaulichen oder 
die Kulturlandschaft prägenden Wertes im öffentli-
chen Interesse liegen. Kulturdenkmale können be-
weglich und unbeweglich sein. Sie sind insbeson-
dere Baudenkmale, archäologische Denkmale und 
Gründenkmale. Nach diesem Gesetz sind

1. Baudenkmale bauliche Anlagen oder Teile oder 
Mehrheiten von baulichen Anlagen oder Sach-
gesamtheiten;

2. archäologische Denkmale solche, die sich im 
Boden, in Mooren oder in einem Gewässer be-
finden oder befanden und aus denen mit ar-
chäologischer Methode Kenntnis von der Ver-
gangenheit des Menschen gewonnen werden 
kann; hierzu gehören auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der na-
türlichen Bodenbeschaffenheit sowie Zeugnisse 
pflanzlichen und tierischen Lebens, wenn aus ih-
nen mit archäologischer Methode Kenntnis von 
der Vergangenheit des Menschen gewonnen 
werden kann; 

3. Gründenkmale von Menschen gestaltete Gar-
ten- und Landschaftsteile, wenn sie die Voraus-
setzungen des Satzes 1 erfüllen; Gründenkmale 
können insbesondere Garten-, Park- und Fried-
hofsanlagen einschließlich der dazugehörigen 
Wasser- und Waldflächen sein; sie können au-
ßerdem Alleen und Baumreihen sein;

4. bewegliche Kulturdenkmale Einzelgegenstände, 
Sammlungen und sonstige Gesamtheiten be-
weglicher Einzelgegenstände, die für die Ge-
schichte und Kultur Schleswig-Holsteins eine 
besondere Bedeutung haben, nationales Kultur-
gut darstellen oder aufgrund internationaler 
Empfehlungen zu schützen sind.

Zu einem Kulturdenkmal können auch sein ortsfes-
tes Zubehör und seine Ausstattung gehören.

(3) Schutzzonen sind Welterbestätten, soweit sie 
nicht als Kulturdenkmale geschützt sind, sowie 
Denkmalbereiche und Grabungsschutzgebiete. 
Nach diesem Gesetz sind

1. Welterbestätten die gemäß Artikel 11 Absatz 2 
des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- 
und Naturerbes der Welt vom 16. Novem- 
ber 1972 (BGBl. II 1977 S. 215) in die „Liste 
des Erbes der Welt“ eingetragenen Stätten, so-
weit sie dort nicht ausschließlich als Naturerbe 
eingetragen sind, 

2. Pufferzonen definierte Gebiete um eine Welter-
bestätte zum Schutz ihres unmittelbaren Umfel-
des, wesentlicher Sichtachsen und weiterer 
wertbestimmender Merkmale,

3. Denkmalbereiche historische Kulturlandschaf-
ten, kulturlandschaftliche Einheiten oder Mehr-
heiten von Sachen oder Kulturdenkmalen, die 
durch ihr Erscheinungsbild oder durch ihre Be-
ziehung zueinander von besonderer geschicht- 
licher, wissenschaftlicher, künstlerischer, tech-
nischer, städtebaulicher oder die Kulturland-
schaft prägender Bedeutung sind; 
Denkmalbereiche können auch 

a) aus Sachen bestehen, die einzeln die Voraus-
setzungen des Satzes 2 nicht erfüllen

b) insbesondere Siedlungsstrukturen, Orts- oder 
Stadtgrundrisse, Stadt-, Ortsbilder und -sil-
houetten, Stadtteile und -viertel, Siedlungs-
kerne oder Siedlungen sein,

4. Grabungsschutzgebiete abgegrenzte Bezirke, in 
denen archäologische Denkmale bekannt oder 
zu vermuten sind. 

§ 3 
Denkmalschutzbehörden

(1) Der Denkmalschutz obliegt dem Land, den Krei-
sen und den kreisfreien Städten. Die Kreise und 
kreisfreien Städte nehmen diese Aufgabe als Auf-
gabe zur Erfüllung nach Weisung wahr.

(2) Denkmalschutzbehörden sind:

1. das für Kultur zuständige Ministerium als 
oberste Denkmalschutzbehörde,

2. das Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-
Holstein und das Archäologische Landesamt 
Schleswig-Holstein als obere Denkmalschutzbe-
hörden,

3. die Landrätinnen oder Landräte für die Kreise 
und die Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister 
für die kreisfreien Städte als untere Denkmal-
schutzbehörden.

Die Aufgaben der oberen Denkmalschutzbehörden 
werden für den Bereich der Hansestadt Lübeck von 
deren Bürgermeisterin oder Bürgermeister wahrge-
nommen.
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(3) Die unteren Denkmalschutzbehörden sind für 
den Vollzug dieses Gesetzes zuständig, soweit 
nicht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
etwas anderes bestimmt ist.
(4) Die oberen Denkmalschutzbehörden sind zu-
gleich Fachaufsichtsbehörden über die unteren 
Denkmalschutzbehörden. Die oberen und unteren 
Denkmalschutzbehörden haben die jeweils zustän-
dige Denkmalschutzbehörde über alle Vorgänge zu 
unterrichten, die deren Eingreifen erfordern. Die 
unteren Denkmalschutzbehörden haben der obers-
ten einmal jährlich über ihren Mitteleinsatz für die 
Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmal-
pflege, insbesondere den Personaleinsatz, zu be-
richten.
(5) Das Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-
Holstein ist zuständig für den Schutz und die 
Pflege der Kulturdenkmale und Schutzzonen mit 
Ausnahme der archäologischen Kulturdenkmale, 
Grabungsschutzgebiete, archäologischen Denkmal-
bereiche und archäologischen Welterbestätten. 
Das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein 
ist zuständig für die archäologischen Kulturdenk-
male, Grabungsschutzgebiete, archäologische 
Denkmalbereiche und archäologische Welterbestät-
ten.
(6) Die oberste Denkmalschutzbehörde kann durch 
Verordnung Zuständigkeiten nach diesem Gesetz 
auf die oberen oder die unteren Denkmalschutzbe-
hörden übertragen, wenn dies für die Erledigung 
bestimmter Aufgaben zweckmäßiger ist.

§ 4 
Öffentliche Planungen und Maßnahmen, 

Welterbe
(1) Die Belange des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege sowie die Anforderungen des euro-
päischen Rechts und der in Deutschland ratifizier-
ten internationalen und europäischen Übereinkom-
men zum Schutz des materiellen kulturellen Erbes 
sind in die städtebauliche Entwicklung, Landes-
pflege und Landesplanung einzubeziehen und bei 
allen öffentlichen Planungen und Maßnahmen an-
gemessen zu berücksichtigen.
(2) Die juristische Person, die für die Verwaltung 
der Welterbestätte zuständig ist, richtet eine Welt-
erbekoordination ein und benennt eine offizielle 
Welterbebeauftragte oder einen offiziellen Welter-
bebeauftragten für die Belange der Welterbestätte. 
Die juristische Person hat integrierte Planungs- und 
Handlungskonzepte in Form von Managementplä-
nen aufzustellen und fortzuschreiben. Kommt sie 
ihrer Verpflichtung zur Aufstellung oder Fortschrei-
bung des Managementplans auch nach einer von 
der zuständigen oberen Denkmalschutzbehörde ge-
setzten angemessenen Frist nicht nach, wird der 
Managementplan ersatzweise von der zuständigen 

oberen Denkmalschutzbehörde erstellt oder fortge-
schrieben.

(3) Die Denkmalschutzbehörden und der oder die 
Welterbebeauftragte sind Träger öffentlicher Be-
lange. Sie sind bei allen öffentlichen Planungen 
und Maßnahmen, die Belange des Welterbes, des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege berühren 
können, so frühzeitig zu beteiligen, dass die in Ab-
satz 1 genannte Belange sowie die Belange der 
Welterbestätte, ihrer Pufferzonen und ihrer wesent-
lichen Sichtachsen in die Abwägung mit anderen 
Belangen eingestellt und die Erhaltung und Nut-
zung der Denkmale sowie eine angemessene Ge-
staltung ihrer Umgebung sichergestellt werden 
können. Welterbestätten sind einschließlich ihrer 
Umgebung in ihrem außergewöhnlichen universel-
len Wert zu erhalten.

§ 5 
Vertrauensleute

Die oberen Denkmalschutzbehörden können im 
Einvernehmen mit den Kreisen und kreisfreien 
Städten ehrenamtliche Vertrauensleute für Kultur-
denkmale bestellen. Das Nähere regelt die oberste 
Denkmalschutzbehörde durch Verordnung.

§ 6 
Denkmalrat und Denkmalbeiräte

(1) Die oberste Denkmalschutzbehörde bildet zur 
Beratung der Denkmalschutzbehörden einen Denk-
malrat. Der Denkmalrat ist unabhängig. Er ist vor 
der Entscheidung über einen Widerspruch gegen 
eine Maßnahme nach § 9 und vor der Ausweisung 
einer Schutzzone nach § 10 Absatz 1 zu hören. 
Der Denkmalrat kann sich zu Einzelfällen sowie zu 
grundsätzlichen und aktuellen Fragestellungen des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege äußern 
und ist berechtigt, Empfehlungen auszusprechen. 
Die Beschlüsse des Denkmalrates zu grundsätz- 
lichen Fragen werden auf der Internetseite der 
obersten Denkmalschutzbehörde veröffentlicht.

(2) Die Kommunen und die unteren Denkmal-
schutzbehörden können im Benehmen mit den obe-
ren Denkmalschutzbehörden ehrenamtliche Denk-
malbeiräte bilden. 

(3) Die Mitglieder des Denkmalrates sind ehrenamt-
lich tätig. Das Nähere über die Berufung, Amts-
dauer, Entschädigung, Zusammensetzung und Ge-
schäftsführung des Denkmalrates regelt die oberste 
Denkmalschutzbehörde durch Verordnung.

§ 7 
Datenschutz

Die Denkmalschutzbehörden dürfen personenbezo-
gene Daten verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung 
der ihnen zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist. 
Darüber hinaus dürfen die Denkmalschutzbehörden 
die zur jeweiligen Aufgabenerledigung erforderli-
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chen personenbezogenen Daten an die Kommunen 
und unteren Bauaufsichtsbehörden übermitteln.

Abschnitt 2 
Schutz von Denkmalen

§ 8 
Schutz von unbeweglichen Kulturdenkmalen

(1) Unbewegliche Kulturdenkmale sind gesetzlich 
geschützt. Sie sind nachrichtlich in ein Verzeichnis 
(Denkmalliste) einzutragen. Der Schutz der Kultur-
denkmale ist nicht von der Eintragung in die Denk-
malliste abhängig. Die Denkmalliste ist nicht ab-
schließend. Sie ist regelmäßig zu überprüfen, zu 
ergänzen und zu bereinigen. Die oberen Denkmal-
schutzbehörden führen die Denkmallisten für ihren 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich.

(2) Die Denkmallisten sollen elektronisch geführt 
werden. Sie sind im Umfang der Verordnung nach 
Satz 4 öffentlich bekannt zu machen. Insbeson-
dere sollen Angaben zur Belegenheit des Grund-
stücks, eine kurze Beschreibung des Kulturdenk-
mals sowie eine kurze Begründung der Denkmalei-
genschaft in die Denkmalliste aufgenommen 
werden. Die oberste Denkmalschutzbehörde legt 
durch Verordnung fest, welche Daten in den Denk-
mallisten nach Absatz 1 zu verarbeiten und welche 
dieser Daten zu veröffentlichen sind. 

(3) Von der Eintragung sind die Eigentümerinnen 
und Eigentümer unverzüglich zu benachrichtigen. 
Können sie nicht oder nur mit unverhältnismäßi-
gem Aufwand ermittelt werden, gilt die Veröffentli-
chung der Eintragung in der Denkmalliste als öf-
fentliche Benachrichtigung. Ebenso kann die Ein-
tragung oder Löschung öffentlich bekannt gemacht 
werden, wenn mehr als 20 Personen betroffen 
sind. Benachrichtigt werden auch die Kommunen, 
in deren Gebiet das Kulturdenkmal liegt.

§ 9 
Unterschutzstellung von beweglichen 

Kulturdenkmalen

(1) Die Unterschutzstellung beweglicher Kultur-
denkmale wird von den oberen Denkmalschutzbe-
hörden von Amts wegen oder auf Antrag der Ei-
gentümerinnen oder Eigentümer durch Verwal-
tungsakt verfügt. Die Eintragung ist zu löschen, 
wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 
Die Einhaltung der gesetzlichen Schutzpflichten für 
bewegliche Kulturdenkmale kann von den Eigentü-
merinnen oder Eigentümern, den Besitzerinnen 
oder Besitzern oder den sonst Verfügungsberech-
tigten erst ab der Eintragung in die Denkmalliste 
der beweglichen Kulturdenkmale verlangt werden.

(2) Die Denkmalliste der beweglichen Kulturdenk-
male wird gesondert von der übrigen Denkmalliste 
geführt. Sie darf nur von den Eigentümerinnen und 
Eigentümern, den sonst dinglich Berechtigten und 
den von ihnen ermächtigten Personen eingesehen 

werden. Die oberste Denkmalschutzbehörde legt 
durch Verordnung fest, welche Daten in den Denk-
mallisten nach Absatz 1 zu verarbeiten und welche 
dieser Daten zu veröffentlichen sind.

(3) Die obere Denkmalschutzbehörde kann anord-
nen, dass ein bewegliches Kulturdenkmal, mit des-
sen Eintragung in die Denkmalliste der beweglichen 
Kulturdenkmale zu rechnen ist, vorläufig als in die 
Liste eingetragen im Sinne dieses Gesetzes gilt, 
wenn die Gefahr einer Verschlechterung oder Orts-
veränderung droht. Die Anordnung verliert ihre 
Wirksamkeit, wenn nicht spätestens binnen drei 
Monaten die endgültige Eintragung erfolgt.

§ 10 
Ausweisung von Schutzzonen

(1) Die oberen Denkmalschutzbehörden können im 
Benehmen mit den betroffenen unteren und der 
obersten Denkmalschutzbehörden sowie den be-
troffenen Kommunen Denkmalbereiche und Gra-
bungsschutzgebiete durch Verordnung ausweisen. 
In ihr sind Ausmaß, Bestandteile, Schutzziel und 
-zweck sowie die zur Erreichung des Schutzzwecks 
erforderlichen Genehmigungsvorbehalte festzule-
gen. Näheres zum Verfahren kann die oberste 
Denkmalschutzbehörde durch Verordnung regeln.

(2) Vom Welterbekomitee anerkannte Welterbestät-
ten in ihren vom Welterbekomitee anerkannten 
Grenzen gelten als Schutzzonen, soweit sie nicht 
als Kulturdenkmale geschützt sind.

(3) Abweichend von § 62 des Landesverwaltungs-
gesetzes gelten Verordnungen über Denkmalberei-
che und Grabungsschutzgebiete unbefristet.

(4) Die Festlegung einer Schutzzone durch Verord-
nung ist nachrichtlich in der Denkmalliste zu ver-
merken.

(5) Die Festlegung von Schutzzonen ist zu veröf-
fentlichen und den zuständigen Planungs- und Bau-
aufsichtsbehörden mitzuteilen.

Abschnitt 3 
Umgang mit Denkmalen

§ 11 
Handhabung des Gesetzes

Bei allen Maßnahmen ist auf die berechtigten Be-
lange der Verpflichteten Rücksicht zu nehmen. Die 
Denkmalschutzbehörden sollen sie im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten unterstützen und beraten.

§ 12 
Genehmigungspflichtige Maßnahmen

(1) Der Genehmigung der unteren Denkmalschutz-
behörde bedürfen

1. die Instandsetzung, die Veränderung und die 
Vernichtung eines Kulturdenkmals,
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2. die Überführung eines Kulturdenkmals von hei-
matgeschichtlicher oder die Kulturlandschaft 
prägender Bedeutung an einen anderen Ort,

3. die Veränderung der Umgebung eines unbeweg-
lichen Kulturdenkmals, wenn sie geeignet ist, 
seinen Eindruck wesentlich zu beeinträchtigen,

(2) Der Genehmigung der oberen Denkmalschutz-
behörde bedürfen

1. alle Maßnahmen in Denkmalbereichen und in 
deren Umgebung, die geeignet sind, die Denk-
malbereiche wesentlich zu beeinträchtigen; 
Maßnahmen nach Absatz 1 bleiben davon unbe-
rührt,

2. alle Maßnahmen in Grabungsschutzgebieten 
und Welterbestätten, die geeignet sind, diese zu 
beeinträchtigen oder zu gefährden,

3. Eingriffe in den Bestand eines Denkmals zum 
Zweck der Erforschung,

4. die Anwendung archäologischer Methoden, die 
geeignet sind, Kulturdenkmale aufzufinden, an 
Stellen, von denen bekannt ist oder den Um-
ständen nach zu vermuten ist, dass sich dort 
Kulturdenkmale befinden,

5. das Verwenden von Mess- und Suchgeräten, 
die geeignet sind, Kulturdenkmale aufzufinden, 
ohne dazu nach anderen Rechtsvorschriften be-
fugt zu sein,

6. Nachforschungen, Erdarbeiten oder taucheri-
sche Bergungen an Stellen, von denen bekannt 
ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, 
dass sich dort Kulturdenkmale befinden, ohne 
dazu nach anderen Rechtsvorschriften befugt 
zu sein, oder

7. die ganze oder teilweise Inbesitznahme eines 
durch Grabung oder durch taucherische Ber-
gung zu Tage getretenen Kulturdenkmals.

(3) Absatz 1 und 2 gelten nicht für Maßnahmen 
der oberen Denkmalschutzbehörden und ihrer Be-
auftragten. Berührt eine Maßnahme Genehmi-
gungspflichten nach Absatz 1 und 2, ist die obere 
Denkmalschutzbehörde allein zuständig.

§ 13 
Verfahren bei genehmigungspflichtigen 

Maßnahmen

(1) Die zuständige Denkmalschutzbehörde prüft in-
nerhalb von vier Wochen, ob der Antrag unvoll-
ständig ist oder sonstige erhebliche Mängel auf-
weist. Ist das der Fall, fordert sie die Antragstelle-
rin oder den Antragsteller zur Behebung der Mängel 
innerhalb einer angemessenen Frist auf. Werden 
die Mängel nicht innerhalb der Frist behoben, gilt 
der Antrag als zurückgewiesen. Die Genehmigung 
gilt als erteilt, wenn die zuständige Denkmalschutz-
behörde nicht innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang der vollständigen Antragsunterlagen bei 

der Denkmalschutzbehörde einen Bescheid erlas-
sen hat. Die Frist ruht während der Untersuchung 
des Denkmals oder seiner Umgebung nach Ab- 
satz 6. Die Genehmigung erlischt, wenn mit der 
Maßnahme nach diesem Absatz nicht innerhalb 
dreier Jahre nach Erteilung der Genehmigung be-
gonnen worden oder eine begonnene Maßnahme 
länger als ein Jahr unterbrochen ist, es sei denn, in 
anderen Rechtsvorschriften ist etwas anderes be-
stimmt; die Frist von einem Jahr kann auf Antrag 
um bis zu zwei Jahre verlängert werden.

(2) Die Genehmigung kann versagt werden, soweit 
dies zum Schutz der Denkmale erforderlich ist. Sie 
ist zu erteilen, wenn Gründe des Denkmalschutzes 
nicht entgegenstehen und der Status als Welterbe-
stätte nicht gefährdet ist oder ein überwiegendes 
öffentliches Interesse die Maßnahme notwendig 
macht. Die öffentlichen und die privaten Belange 
sind miteinander und untereinander abzuwägen. 

(3) Maßnahmen an Baudenkmalen, die die Eigentü-
merin oder der Eigentümer zum Zeitpunkt des 
Maßnahmebeginns in Unkenntnis der Denkmalei-
genschaft veranlasst hat, gelten als genehmigt. 
Grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis 
gleich. Bei Vorhaben, deren energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit und deren vordringlicher Bedarf ge-
setzlich festgelegt sind, ist die Genehmigung zu er-
teilen. Für die Belange von Menschen mit Behinde-
rung, von älteren Menschen sowie von anderen 
Personen mit Mobilitätsbeeinträchtigung sind bei 
öffentlich zugänglichen Denkmalen angemessene 
Vorkehrungen zu treffen. Bei allen anderen Denk-
malen sind diese Belange besonders zu berücksich-
tigen. Bei Maßnahmen aus Gründen der Gefahren-
abwehr bei überregionalen Infrastrukturen gilt die 
Genehmigung als erteilt. Maßnahmen nach Satz 6 
sind zu dokumentieren und die untere Denkmal-
schutzbehörde ist unverzüglich zu informieren.

(4) Die Genehmigung kann mit Bedingungen oder 
Auflagen versehen werden.

(5) Die oberste Denkmalschutzbehörde wird er-
mächtigt, für bestimmte Gebiete, Denkmale oder 
Genehmigungstatbestände durch Verordnung fest-
zulegen, dass die untere Denkmalschutzbehörde 
vor Erteilung der Genehmigung die Zustimmung 
der oberen Denkmalschutzbehörde einzuholen hat.

(6) Soweit es zur Entscheidung über die Genehmi-
gung erforderlich ist, kann die zuständige Denkmal-
schutzbehörde verlangen, dass ihr die Untersu-
chung des Denkmals oder seiner Umgebung er-
möglicht wird. Hält es die Behörde für diese 
Untersuchung im Einzelfall für nötig, Sachverstän-
dige oder sachverständige Stellen heranzuziehen, 
hat die Antragstellerin oder der Antragsteller im 
Rahmen des Zumutbaren die hierdurch entstehen-
den Kosten zu tragen.
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§ 14 
Kostenpflicht bei Eingriffen

Wird in ein Denkmal eingegriffen oder ist ein Ein-
griff beabsichtigt oder liegen zureichende Anhalts-
punkte dafür vor, dass in ein Denkmal eingegriffen 
werden wird, hat die Verursacherin oder der Verur-
sacher des Eingriffes die Kosten im Rahmen des 
Zumutbaren zu tragen, die für die Untersuchung, 
Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Ber-
gung, Dokumentation des Denkmals sowie die Ver-
öffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfal-
len. Soweit die Höhe der Kostentragung seitens der 
Verursacherin oder des Verursachers nicht einver-
nehmlich in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag 
geregelt wird, wird sie in einem Bescheid der zu-
ständigen oberen Denkmalschutzbehörde festge-
setzt.

§ 15 
Funde

(1) Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat 
dies unverzüglich unmittelbar oder über die Ge-
meinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzu-
teilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Ei-
gentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin 
oder den Besitzer des Grundstücks oder des Ge-
wässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für 
die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur 
Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die 
Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten be-
freit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten ha-
ben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in un-
verändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne 
erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kos-
ten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt 
spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der 
Mitteilung.

(2) Bewegliche Kulturdenkmale, die herrenlos sind 
oder die so lange verborgen gewesen sind, dass 
ihre Eigentümerinnen oder Eigentümer nicht mehr 
zu ermitteln sind, werden mit der Entdeckung Ei-
gentum des Landes, wenn sie 

1. bei staatlichen Nachforschungen oder 

2. in Grabungsschutzgebieten im Sinne des § 2 
Absatz 3 Nummer 4 oder 

3. bei nicht genehmigten Grabungen oder Suchen 

entdeckt werden oder 

4. einen hervorragenden wissenschaftlichen Wert 
besitzen. 

Mit Ausnahme der Fälle des Absatzes 2 Num- 
mern 1 und 3 hat die Finderin oder der Finder An-
spruch auf eine angemessene Belohnung. Über die 
Höhe entscheidet die oberste Denkmalschutzbe-
hörde. Absatz 4 findet keine Anwendung.

(3) Ein gefundenes oder ausgegrabenes bewegli-
ches Kulturdenkmal ist der oberen Denkmalschutz-

behörde unbeschadet des Eigentumsrechts auf 
Verlangen befristet zur wissenschaftlichen Bearbei-
tung auszuhändigen.

(4) Das Land, der Kreis und die Gemeinde, in deren 
Gebiet ein bewegliches Kulturdenkmal entdeckt 
oder gefunden ist, haben in dieser Reihenfolge das 
Recht, die Ablieferung zu verlangen. Bei Funden im 
Gebiet der Hansestadt Lübeck steht dieses Recht 
der Hansestadt Lübeck und, wenn diese von ihrem 
Recht keinen Gebrauch macht, dem Land zu. Die 
Ablieferung kann nur verlangt werden, wenn Tatsa-
chen vorliegen, nach denen zu befürchten ist, dass 
der Erhaltungszustand des Gegenstandes ver-
schlechtert wird oder der Gegenstand der wissen-
schaftlichen Forschung verlorengeht. Die Abliefe-
rung kann nicht mehr verlangt werden, wenn

1. seit der Mitteilung drei Monate verstrichen sind,

2. die Eigentümerinnen oder Eigentümer den Er-
werbsberechtigten nach Satz 1 und 2 die Ablie-
ferung des Kulturdenkmals, bevor über die Ab-
lieferungspflicht entschieden ist, angeboten und 
die Erwerbsberechtigten das Angebot nicht bin-
nen drei Monaten angenommen haben.

Die obere Denkmalschutzbehörde entscheidet auf 
Antrag einer oder eines Beteiligten, ob die Voraus-
setzungen der Ablieferung vorliegen.

§ 16 
Erhaltung des Denkmals

(1) Eigentümerinnen und Eigentümer, Besitzerinnen 
und Besitzer sowie die sonst Verfügungsberechtig-
ten haben Denkmale im Rahmen des Zumutbaren 
zu erhalten, sachgemäß zu behandeln und vor Ge-
fährdung zu schützen.

(2) Wer ein Denkmal vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig beschädigt, ist unabhängig von der Verhängung 
einer Geldbuße zum Ersatz des von ihm verursach-
ten Schadens verpflichtet.

(3) Ein Eigentümerwechsel ist der oberen Denk- 
malschutzbehörde unverzüglich mitzuteilen. § 90 
Absatz 3 der Gemeindeordnung bleibt unberührt.

§ 17 
Maßnahmen der Denkmalschutzbehörden

(1) Die Denkmalschutzbehörden haben zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben diejenigen Maßnahmen 
zu treffen, die ihnen nach pflichtgemäßem Ermes-
sen erforderlich scheinen. Handlungen, die geeig-
net sind, ein Denkmal zu schädigen oder zu ge- 
fährden, können untersagt werden. Im Einzelfall 
können die Denkmalschutzbehörden mit der Eigen-
tümerin oder dem Eigentümer zur Pflege des Denk-
mals einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über Ab-
weichungen von Genehmigungstatbeständen oder 
Verfahren nach den durch dieses Gesetz oder auf-
grund dieses Gesetzes ergangenen Vorschriften 
schließen.
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(2) Kommen die Eigentümerinnen und Eigentümer, 
Besitzerinnen und Besitzer oder die sonst Verfü-
gungsberechtigten ihren Verpflichtungen nach die-
sem Gesetz nicht nach, kann die obere Denkmal-
schutzbehörde auf deren Kosten die notwendigen 
Anordnungen treffen.

(3) Wer eine nach diesem Gesetz genehmigungs-
pflichtige Maßnahme ohne Genehmigung der zu-
ständigen Denkmalschutzbehörde beginnt oder 
eine genehmigte Maßnahme unsachgemäß durch-
führt, hat auf Anordnung der zuständigen Denk-
malschutzbehörde und auf seine Kosten den alten 
Zustand wiederherzustellen oder das Kulturdenk-
mal auf andere geeignete Weise instand zu setzen.

(4) Eigentümerinnen und Eigentümer, Besitzerinnen 
und Besitzer und die sonst Verfügungsberechtigten 
haben den Denkmalschutzbehörden und ihren Be-
auftragten die Besichtigung von Denkmalen zu ge-
statten und ihnen Auskunft zu geben, soweit dies 
zur Durchführung des Denkmalschutzes und Denk-
malpflege erforderlich ist. Das Gleiche gilt, wenn 
ein Kulturdenkmal vermutet wird. Wohnungen dür-
fen gegen den Willen der unmittelbaren Besitzerin-
nen und Besitzer nur zur Verhinderung einer drin-
genden Gefahr für Kulturdenkmale betreten wer-
den. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird in-
soweit eingeschränkt.

(5) Die obere Denkmalschutzbehörde kann die wirt-
schaftliche Nutzung eines Grundstücks oder eines 
Grundstückteils beschränken, auf dem sich Denk-
male befinden. Die bisherige Nutzung bleibt unbe-
rührt. Die Beschränkung nach Satz 1 ist auf Ersu-
chen der oberen Denkmalschutzbehörde im Grund-
buch einzutragen. Macht die obere Denkmal- 
schutzbehörde von dieser Möglichkeit Gebrauch, 
entfällt für Eigentümerinnen und Eigentümer die 
Mitteilungspflicht nach § 16 Absatz 3.

Abschnitt 4 
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten

§ 18 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig

1. einer Verordnung, die aufgrund dieses Gesetzes 
erlassen wurde, zuwiderhandelt, soweit sie für 
einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist und nicht nach § 19 mit 
Strafe bewehrt ist, 

2. die in § 12 bezeichneten Handlungen ohne 
Genehmigung vornimmt, soweit diese Handlun-
gen nicht nach § 19 mit Strafe bewehrt sind,

3. den Mitteilungs- und Auskunftspflichten des 
§ 15 Absatz 1 Satz 1 und 2 und des § 17 Ab-
satz 4 Satz 1 und 2 zuwiderhandelt,

4. ein Kulturdenkmal, dessen Ablieferung gemäß 
§ 15 Absatz 4 verlangt worden ist, beiseite-
schafft, beschädigt oder zerstört.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider bes-
seres Wissen 

1. unrichtige Angaben macht oder 

2. unrichtige Pläne oder Unterlagen vorlegt, 

um ein Tätigwerden der Denkmalschutzbehörden 
nach Maßgabe dieses Gesetzes zu erwirken oder 
zu verhindern.

(3) Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrig-
keit bezieht oder die zur Vorbereitung oder Bege-
hung einer Ordnungswidrigkeit verwendet worden 
sind, können eingezogen werden. § 23 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten findet Anwendung.

(4) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geld-
buße bis zu hunderttausend Euro, in besonders 
schweren Fällen bis zu fünfhunderttausend Euro 
geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde 
nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten sind die Landrätinnen oder 
Landräte und die Bürgermeisterinnen oder Bürger-
meister der kreisfreien Städte.

§ 19 
Straftaten

(1) Wer vorsätzlich

1. ohne die nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 erfor-
derliche Genehmigung ein Kulturdenkmal be-
schädigt oder zerstört oder

2. die in § 12 Absatz 2 Nummer 4 bis 7 genann-
ten Handlungen vornimmt, ohne die dafür erfor-
derliche Genehmigung zu haben, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen 
Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.

(2) Die zur Begehung einer Tat nach Absatz 1 ver-
wendeten Geräte sollen eingezogen werden.

Abschnitt 5 
Enteignung

§ 20 
Vorübergehende Inbesitznahme eines 

Kulturdenkmals

(1) Die obere Denkmalschutzbehörde kann ein Kul-
turdenkmal bis zur Dauer von einem Monat in Be-
sitz nehmen, wenn auf andere Weise von ihm eine 
Schädigung nicht abgewendet werden kann. Wird 
innerhalb dieser Frist das Enteignungsverfahren 
eingeleitet, kann die Besitznahme bis zum Ab-
schluss desselben verlängert werden.

(2) Die Anordnung ist den Beteiligten zuzustellen.

(3) Die Eigentümerin oder der Eigentümer des Kul-
turdenkmals ist für die durch den Besitzentzug ent-
stehenden Vermögensnachteile zu entschädigen. 
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Über Art und Höhe der Entschädigung entscheidet 
die obere Denkmalschutzbehörde nach Anhörung 
der Beteiligten.

§ 21 
Enteignung

(1) Die Enteignung von Kulturdenkmalen ist zuläs-
sig, wenn auf andere Weise eine Gefahr für deren 
Erhaltung nicht zu beseitigen ist.

(2) Die Enteignung erfolgt zugunsten des Landes, 
des Kreises oder der Gemeinde, in dessen oder in 
deren Zuständigkeitsbereich sich das Kulturdenk-
mal befindet.

(3) Bei unbeweglichen Kulturdenkmalen findet das 
für die Enteignung von Grundeigentum geltende 
Landesrecht Anwendung.

(4) Bei beweglichen Kulturdenkmalen finden die 
§§ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 24 bis 37, 39, 57 
des Gesetzes über die Enteignung von Grundeigen-
tum vom 11. Juni 1874 (GS. S. 221) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. Dezem- 
ber 1971 (GVOBl. Schl.-H. S. 182), zuletzt geän-
dert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 15. Ju- 
ni 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), entsprechende 
Anwendung.

Abschnitt 6 
Schlussvorschriften

§ 22 
Gebühren

Entscheidungen und Eintragungen nach diesem 
Gesetz sind gebührenfrei. Das gilt auch für Bera-
tungen der Eigentümerinnen und Eigentümer, der 
Besitzerinnen und Besitzer oder der sonst Verfü-
gungsberechtigten. 

§ 23 
Staatsverträge mit 

Religionsgemeinschaften

Unbeschadet der Regelungen in Staatskirchenver-
trägen zwischen dem Land Schleswig-Holstein mit 
Kirchen oder Religionsgemeinschaften und abwei-
chend von § 12 Absatz 1 Nummern 1 und 2 wer-
den alle Maßnahmen an Kulturdenkmalen im Eigen-
tum der Kirchen oder Religionsgemeinschaften, 
insbesondere Instandsetzung, Veränderung und 
Vernichtung, nur im Benehmen mit der oberen 
Denkmalschutzbehörde vorgenommen.

§ 24 
Übergangsvorschriften

(1) Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in 
das Denkmalbuch eingetragenen Kulturdenkmale 
gelten als nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in die 
Denkmalliste eingetragen. Denkmalbereiche und 
Grabungsschutzgebiete, die vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes durch Verordnung festgelegt wur-
den, gelten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes un-
verändert fort. 

(2) Einfache Kulturdenkmale gemäß § 1 Absatz 2 
des Denkmalschutzgesetzes in der Fassung vom 
12. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 83), Zustän-
digkeiten und Ressortbezeichnungen ersetzt durch 
Artikel 5 der Verordnung vom 4. April 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 143), gelten als Kulturdenk-
male für die Dauer einer Abschreibung gemäß 
§§ 7 i, 10 f, 10 g und 11 b Einkommensteuergesetz, 
1. wenn die Bescheinigungsbehörde bis zum Tag 

vor dem Inkrafttreten des Gesetzes
a) einen entsprechenden Grundlagenbescheid 

(Bescheinigung für das Finanzamt) für Bau-
maßnahmen an Kulturdenkmalen erteilt hat, 

b) die Erteilung eines solchen Grundlagenbe-
scheides gemäß § 108 a Landesverwaltungs-
gesetz schriftlich zugesichert hat oder

2. wenn die für die Erteilung eines solchen Grundla-
genbescheides erforderlichen Voraussetzungen 
für eine solche Zusicherung objektiv vorliegen.

(3) Vorhaben von überregionaler Bedeutung, deren 
Planfeststellung oder Plangenehmigung vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes bei der zuständigen Be-
hörde beantragt wurden, werden nach den bis da-
hin geltenden Vorschriften des Denkmalschutzge-
setzes in der Fassung vom 12. Januar 2012 zu 
Ende geführt. Dies gilt nur dann nicht, wenn der 
Träger des Vorhabens dies bei der zuständigen 
Planfeststellungsbehörde beantragt.

§ 25 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündi-
gung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Denkmalschutz-
gesetz vom 12. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 83)*), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnun-
gen ersetzt durch Artikel 5 der Verordnung vom 
4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143), außer Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 30. Dezember 2014

 To rs t en  A l b i g  Anke  Spoo rendonk 
 Ministerpräsident Ministerin 
  für Justiz, Kultur und Europa

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 224-1



10 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2015; Ausgabe 29. Januar 2015 Nr. 1

Landesverordnung 
über die Wahl zur Kammerversammlung der Ärztekammer Schleswig-Holstein 

und die von der Kammerversammlung durchzuführenden Wahlen 
(Wahlverordnung Ärztekammer)

Vom 28. November 2014
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2122-6-11

Aufgrund des § 20 des Gesetzes über die Kam-
mern und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heil- 
berufe (Heilberufekammergesetz – HBKG) vom 
29. Februar 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 248), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Ja-
nuar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 17), verordnet das 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissen-
schaft und Gleichstellung:

Inhaltsübersicht:

Teil 1 
Wahl zur Kammerversammlung

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1  Wahlzeit

§ 2  Wahlkreise

§ 3  Wahlvorstand, Wahlleiterin oder Wahlleiter

§ 4  Wahlausschreiben

Abschnitt 2 
Wahlverfahren

§ 5  Wählerliste

§ 6  Feststellung der Anzahl der zu wählenden 
Mitglieder der Kammerversammlung

§ 7  Wahlvorschläge

§ 8  Behandlung der Wahlvorschläge

§ 9  Vorbereitung der Wahl und Stimmabgabe

§ 10  Feststellung des Wahlergebnisses

§ 11  Wahlniederschrift, Beurkundung des Wahler-
gebnisses

§ 12  Aufbewahrung der Wahlunterlagen

§ 13  Wahlanfechtung

§ 14  Ersatzmitglieder

§ 15  Wiederholungswahl

Teil 2 
Wahl des Vorstandes

§ 16  Wahlverfahren

Teil 3 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 17 Bekanntmachungen

§ 18 Fristen und Termine

§ 19 Ergänzende Bestimmungen

§ 20 Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Teil 1 
Wahl zur Kammerversammlung

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Wahlzeit

Die Wahl beginnt an dem Tag der Ausgabe der 
Wahlunterlagen (§ 9 Absatz 1 Satz 3) und endet 
am 7. Juni des Jahres, in dem die Wahlperiode 
einer Kammerversammlung abläuft (Wahljahr).

§ 2 
Wahlkreise

Die Wahlkreise entsprechen der Anzahl und dem 
Gebiet der Kreise und kreisfreien Städte.

§ 3 
Wahlvorstand, Wahlleiterin oder Wahlleiter

(1) Der Vorstand der Ärztekammer bestellt einen 
Wahlvorstand, der aus fünf Mitgliedern besteht. 
Bei der Zusammensetzung des Wahlvorstandes ist 
zu berücksichtigen, dass

1. mindestens vier wahlberechtigte Kammermit-
glieder bestellt werden, die sich nicht um die 
Wahl bewerben, und

2. § 15 Absatz 1 des Gesetzes zur Gleichstellung 
der Frauen im öffentlichen Dienst (Gleichstel-
lungsgesetz – GstG) vom 13. Dezember 1994 
(GVOBl. Schl.-H. S. 562), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. März 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 93), Ressortbezeichnungen ersetzt 
durch Artikel 64 der Verordnung vom 4. April 
2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143), beachtet wird.

Für die Mitglieder des Wahlvorstandes können Er-
satzmitglieder bestellt werden. Die Namen der Mit-
glieder und der Ersatzmitglieder des Wahlvorstan-
des und ihre Funktionen sind vom Vorstand der 
Ärztekammer bekannt zu machen. Die Mitglieder 
des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig.

(2) Der Vorstand der Ärztekammer bestellt ein Mit-
glied des Wahlvorstandes zur Wahlleiterin oder 
zum Wahlleiter sowie ein weiteres Mitglied zur 
Stellvertreterin oder zum Stellvertreter. Die Wahllei-
terin oder der Wahlleiter führt den Vorsitz im Wahl-
vorstand.

(3) Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn ne-
ben dem vorsitzführenden Mitglied drei weitere 
Mitglieder oder Ersatzmitglieder anwesend sind. Er 
fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Bei 
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der Berechnung der Stimmenmehrheit zählen nur 
die Ja- und Neinstimmen. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des vorsitzführenden Mitglieds den 
Ausschlag.

(4) Der Wahlvorstand ist für die ordnungsgemäße 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl verant-
wortlich. Er kann sich hierzu der Unterstützung der 
Geschäftsstelle der Ärztekammer bedienen. An-
dere wahlberechtigte Kammermitglieder, die sich 
nicht um die Wahl bewerben, können mit ihrem 
Einverständnis zur Unterstützung herangezogen 
werden.

(5) Über alle von dem Wahlvorstand oder der Wahl-
leiterin oder dem Wahlleiter getroffenen Entschei-
dungen, Feststellungen und Ermittlungen sind 
Niederschriften zu fertigen.

§ 4 
Wahlausschreiben

Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter erlässt ein 
Wahlausschreiben, das bis zum 15. März des Wahl-
jahres bekannt zu machen und in der Geschäfts-
stelle der Ärztekammer auszuhängen ist. Dieses 
Wahlausschreiben enthält insbesondere

1. Beginn und Ende der Wahlzeit,

2. die Angabe, wo und in welchem Zeitraum die 
Wählerlisten (§ 5 Absatz 1) zur Einsicht auslie-
gen,

3. die Hinweise, dass nur Kammermitglieder wäh-
len können, die in eine Wählerliste eingetragen 
sind, und innerhalb welcher Frist und bei wel-
cher Stelle Einsprüche gegen die Wählerlisten 
erhoben werden können,

4. die Anzahl der in den Wahlkreisen zu wählenden 
Mitglieder der Kammerversammlung und die 
sich daraus ergebende Stimmenzahl,

5. die Aufforderung, Wahlvorschläge in der in § 7 
Absatz 1 Satz 2 genannten Frist einzureichen,

6. die Anforderungen an die Wahlvorschläge,

7. die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber, die 
die Wahlvorschläge mindestens enthalten müs-
sen,

8. Ort und Zeitpunkt der Ermittlung des Wahler-
gebnisses,

9. den Hinweis auf das Widerspruchsrecht nach 
§ 8 Absatz 9.

Abschnitt 2 
Wahlverfahren

§ 5 
Wählerliste

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter stellt Ver-
zeichnisse der Wahlberechtigten (Wählerlisten) für 
jeden Wahlkreis auf. Die Zugehörigkeit zu einem 
Wahlkreis richtet sich nach dem Ort der überwie-

genden Berufsausübung, bei Personen ohne Be-
rufsausübung nach der Hauptwohnung im Sinne 
des Landesmeldegesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Juni 2004 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 214), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 27. November 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 737). 
Lässt sich der zeitliche Schwerpunkt der berufli-
chen Tätigkeit nicht eindeutig feststellen oder ist 
die Ärztin oder der Arzt zu jeweils gleichen Antei-
len in mehreren Wahlkreisen tätig, bestimmt die 
Ärztin oder der Arzt den Hauptort der Berufsaus-
übung. Die Wählerlisten sind vom 1. bis 7. April 
des Wahljahres bei der Ärztekammer während der 
Geschäftszeiten zur Einsicht auszulegen; sie kön-
nen während dieser Zeit auch zusätzlich auf der 
Homepage der Ärztekammer hinterlegt werden.

(2) Jedes Kammermitglied kann beim Wahlvorstand 
bis zum 15. April des Wahljahres Einspruch gegen 
die Wählerliste einlegen. Über den Einspruch ent-
scheidet der Wahlvorstand bis zum 30. April des 
Wahljahres. Die Entscheidung ist dem Kammermit-
glied unverzüglich mitzuteilen. Ist der Einspruch 
begründet, hat die Wahlleiterin oder der Wahlleiter 
die Wählerliste zu berichtigen.

(3) Die Wählerliste ist am 8. Mai des Wahljahres 
abzuschließen. Jede und jeder endgültig eingetra-
gene Wahlberechtigte erhält einen Wahlausweis.

§ 6 
Feststellung der Anzahl der zu 

wählenden Mitglieder der 
Kammerversammlung

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter ermittelt die 
Anzahl der Wahlberechtigten in jedem Wahlkreis 
insgesamt und nach Geschlechtern getrennt auf 
der Grundlage der am 20. Februar des Wahljahres 
registrierten Kammermitglieder.

(2) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter stellt die 
Anzahl der in den Wahlkreisen zu wählenden Mit-
glieder der Kammerversammlung fest. Zu diesem 
Zweck wird die Gesamtzahl der zu wählenden Mit-
glieder der Kammerversammlung auf die Wahl-
kreise verteilt in der Reihenfolge der Höchstzahlen, 
die sich aus der Teilung der Zahlen der Wahlberech-
tigten in den Wahlkreisen durch 1, 2, 3 usw. 
(Höchstzahlenverfahren nach d‘Hondt) ergeben. Ist 
bei gleicher Höchstzahl nur noch ein Sitz zu verge-
ben, entscheidet das Los.

§ 7 
Wahlvorschläge

(1) Jedes wahlberechtigte Kammermitglied kann ei-
nen Wahlvorschlag für den Wahlkreis seiner Zuge-
hörigkeit nach § 5 Absatz 1 Satz 2 machen. Der 
Wahlvorschlag muss spätestens am 5. April des 
Wahljahres bis 18.00 Uhr bei der Wahlleiterin oder 
dem Wahlleiter eingegangen sein.
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(2) Die Wahlvorschläge müssen mindestens Bewer-
berinnen und Bewerber in einer Anzahl enthalten,

1. wie Mitglieder der Kammerversammlung nach 
§ 6 Absatz 2 in dem Wahlkreis zu wählen sind 
und

2. die dem Verhältnis zwischen weiblichen und 
männlichen Wahlberechtigten im Wahlkreis, das 
von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter im 
Höchstzahlenverfahren (§ 6 Absatz 2) ermittelt 
worden ist, entspricht.

Die Wahlvorschläge können über die Mindestanzahl 
nach Satz 1 Nummer 1 hinaus und unabhängig von 
dem Verhältnis nach Satz 1 Nummer 2 weitere Be-
werberinnen und Bewerber enthalten. Alle Bewer-
berinnen und Bewerber sind nach Geschlechtern 
getrennt aufzuführen. Hinter dem Namen jeder Be-
werberin und jedes Bewerbers muss zugleich der 
Name einer Vertreterin oder eines Vertreters ange-
geben werden. Die Vorschriften für Bewerberinnen 
und Bewerber gelten für Vertreterinnen und Vertre-
ter entsprechend; Satz 1 Nummer 2 und Satz 3 
finden keine Anwendung. Es sind Vor- und Zuna-
men, Ort der überwiegenden Berufsausübung nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 2 oder 3 sowie Geburtsdatum 
jeder sich bewerbenden Person und jeder vertreten-
den Person anzugeben. Bei Personen ohne Berufs-
ausübung ist der Ort der Hauptwohnung anzuge-
ben. 

(3) Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 20 
wahlberechtigten Kammermitgliedern unterzeich-
net sein. Eine Unterzeichnerin oder ein Unterzeich-
ner ist als Vertrauensperson, eine weitere Unter-
zeichnerin oder ein weiterer Unterzeichner als stell-
vertretende Vertrauensperson zu kennzeichnen. Die 
Vertrauensperson ist befugt und verpflichtet, den 
Wahlvorschlag gegenüber dem Wahlvorstand zu 
vertreten und Erklärungen und Entscheidungen des 
Wahlvorstandes entgegenzunehmen.

(4) Jede Bewerberin und jeder Bewerber kann nur 
auf einem Wahlvorschlag vorgeschlagen werden. 
Dem Wahlvorschlag ist eine unwiderrufliche Zu-
stimmungserklärung jeder Bewerberin und jedes 
Bewerbers beizufügen.

(5) Jede oder jeder Wahlberechtigte kann nur eine 
Unterschrift für einen Wahlvorschlag ihres oder sei-
nes Wahlkreises rechtswirksam abgeben.

§ 8 
Behandlung der Wahlvorschläge

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter prüft die 
Wählbarkeit der vorgeschlagenen Bewerberinnen 
und Bewerber. Nicht wählbare Bewerberinnen und 
Bewerber sowie deren Vertreterinnen und Vertreter 
sind zu streichen. Die von der Streichung Betroffe-
nen und die Vertrauensperson sind unverzüglich zu 
benachrichtigen.

(2) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter gibt Wahl-
vorschläge, die ungültig sind, weil sie nicht die er-
forderliche Anzahl von Unterschriften aufweisen 
oder weil sie nicht fristgerecht eingereicht worden 
sind, unverzüglich nach Eingang unter Angabe der 
Gründe zurück.

(3) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter hat Bewer-
berinnen und Bewerber, die mit ihrer Zustimmung 
auf mehreren Wahlvorschlägen genannt sind, so-
wie deren Vertreterinnen und Vertreter von allen 
Wahlvorschlägen zu streichen. Absatz 1 Satz 3 ist 
anzuwenden.

(4) Haben Wahlberechtigte mehrere Wahlvor-
schläge unterschrieben, hat die Wahlleiterin oder 
der Wahlleiter diese Unterschriften auf allen Wahl-
vorschlägen zu streichen.

(5) Wahlvorschläge, die

1. nicht den Erfordernissen des § 7 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 oder Satz 3 entsprechen,

2. nicht dem Erfordernis des § 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 entsprechen,

3. nicht alle Angaben nach § 7 Absatz 2 Satz 4 
und 6 enthalten,

4. ohne die schriftlichen Zustimmungserklärungen 
der Bewerberinnen und Bewerber eingereicht 
worden sind oder

5. aufgrund von Streichungen nach Absatz 1, 3 
oder 4 nicht mehr den Anforderungen entspre-
chen,

gibt die Wahlleiterin oder der Wahlleiter zurück mit 
der Aufforderung, den Mangel innerhalb einer Frist 
von einer Woche zu beseitigen. Ist im Falle des 
Satzes 1 Nummer 2 eine Beseitigung des Mangels 
nicht möglich, hat die Vertrauensperson innerhalb 
der Frist nach Satz 1 die dafür maßgeblichen 
Gründe darzulegen. Wird die Frist hierfür nicht ein-
gehalten oder wird in den übrigen Fällen der Man-
gel nicht fristgerecht beseitigt, sind die Wahlvor-
schläge ungültig.

(6) Die Feststellung über die Gültigkeit der Wahl-
vorschläge trifft der Wahlvorstand; die Vertrauens-
person eines für ungültig erklärten Wahlvorschla-
ges ist unverzüglich zu benachrichtigen. Der Wahl-
vorstand vergibt durch Los Ordnungsnummern, die 
den Wahlvorschlägen zugeordnet werden.

(7) Ist nach Ablauf der in § 7 Absatz 1 genannten 
Frist in einem Wahlkreis kein gültiger Wahlvor-
schlag eingegangen, fordert die Wahlleiterin oder 
der Wahlleiter in geeigneter Weise dazu auf, Wahl-
vorschläge innerhalb einer Nachfrist von einer Wo-
che einzureichen. Geht innerhalb der Nachfrist kein 
gültiger Wahlvorschlag ein, findet die Wahl in die-
sem Wahlkreis nicht statt; § 15 gilt entsprechend. 
Kann die Wahl nicht durchgeführt werden, weil 
kein Wahlvorschlag die Anforderungen des § 7 Ab-
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satz 2 Satz 1 Nummer 2 erfüllt, kann die Aufsichts-
behörde die erforderlichen Ausnahmen zulassen.

(8) Die zugelassenen Wahlvorschläge sind bis zum 
10. Mai des Wahljahres bekannt zu machen. Die 
Namen der Personen, die die Wahlvorschläge un-
terzeichnet haben, werden nicht bekanntgegeben. 
Bei Wahlvorschlägen, die nach Absatz 5 Satz 2 als 
gültig anerkannt worden sind, erläutert der Wahl-
vorstand unter Angabe der von der Vertrauensper-
son genannten Gründe, warum diese ein Abwei-
chen von § 7 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 rechtfer-
tigen.

(9) Nach Bekanntmachung der Wahlvorschläge 
kann jede Bewerberin und jeder Bewerber zum 
Zwecke der Wahlwerbung die Anschriften der von 
dem jeweiligen Wahlvorschlag betroffenen Wahlbe-
rechtigten gegen Kostenerstattung von der Ärzte-
kammer erhalten, soweit die Wahlberechtigten 
nicht widersprochen haben. Auf das Widerspruchs-
recht ist in dem Wahlausschreiben (§ 4) hinzu- 
weisen. Die Datenempfängerinnen und Daten- 
empfänger haben die Daten spätestens einen 
Monat nach der Wahl zu löschen.

§ 9 
Vorbereitung der Wahl und Stimmabgabe

(1) Die Wahl zur Kammerversammlung findet als 
Briefwahl statt. Die Wahlunterlagen bestehen aus 
dem Stimmzettel, der die im Wahlkreis zugelasse-
nen Wahlvorschläge enthält, dem als Wahlum-
schlag bezeichneten Umschlag, dem Wahlausweis 
und einem äußeren Umschlag. Die Wahlunterlagen 
werden am 20. Mai des Wahljahres an die Wahl- 
berechtigten abgesandt.

(2) Jede und jeder Wahlberechtigte hat so viele 
Stimmen, wie Mitglieder der Kammerversammlung 
in dem Wahlkreis zu wählen sind; es können Be-
werberinnen und Bewerber aus verschiedenen 
Wahlvorschlägen gewählt werden. Der Stimmzettel 
enthält Hinweise

1. auf die Zahl der in dem Wahlkreis zu wählenden 
Mitglieder der Kammerversammlung,

2. wie viele Stimmen demnach höchstens zu ver-
geben sind und

3. über die Umstände, die eine Stimmabgabe nach 
Absatz 4 ungültig machen können.

(3) Die Stimmabgabe erfolgt durch Übersendung 
des Stimmzettels, der sich in dem verschlossenen 
Wahlumschlag befindet, zusammen mit dem von 
der oder dem Wahlberechtigten unterzeichneten 
Wahlausweis in dem äußeren Umschlag bis zum 
7. Juni des Wahljahres, Eingang bis 18.00 Uhr, an 
die Wahlleiterin oder den Wahlleiter.

(4) Ungültig sind Stimmzettel,

1. die nicht durch die Wahlleiterin oder den Wahl-
leiter versandt worden sind,

2. die nicht in einem verschlossenen Wahlum-
schlag übersandt worden sind oder deren Wahl-
ausweis nicht von der oder dem Wahlberechtig-
ten unterzeichnet wurde,

3. die mehr Stimmen für Bewerberinnen und Be-
werber enthalten, als Mitglieder der Kammerver-
sammlung in dem Wahlkreis zu wählen sind,

4. aus denen sich der Wählerwille nicht zweifels-
frei ergibt,

5. die über die Kennzeichnung der Bewerberinnen 
und Bewerber hinaus weitere Zeichen enthalten,

6. die zusammen mit Stimmzetteln anderer Wähle-
rinnen oder Wähler in einem Wahlumschlag 
übersandt worden sind.

§ 10 
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Der Wahlvorstand stellt das Wahlergebnis inner-
halb von drei Tagen nach dem Ende der Wahl fest. 
Bei der Ermittlung des Wahlergebnisses können 
alle Kammermitglieder anwesend sein, soweit die 
verfügbaren Räumlichkeiten dies zulassen.

(2) Nach Prüfung des Wahlausweises wird der ver-
schlossene Wahlumschlag in die Wahlurne für den 
Wahlkreis gelegt. Sofern sich der Wahlvorstand bei 
diesen Tätigkeiten unterstützen lässt (§ 3 Absatz 4 
Satz 2 und 3), muss ein Mitglied des Wahlvorstan-
des die Aufsicht führen.

(3) Befinden sich alle Wahlumschläge in den Wahl-
urnen, werden die aus den Wahlumschlägen zu 
entnehmenden Stimmzettel überprüft. Über die 
Gültigkeit der Stimmzettel entscheidet der Wahl-
vorstand. Stimmzettel, die zu Zweifeln Anlass ge-
geben haben, sind nach der Entscheidung über die 
Gültigkeit zu kennzeichnen.

(4) Der Wahlvorstand zählt die auf jeden Wahlvor-
schlag und innerhalb des Wahlvorschlages auf jede 
Bewerberin und jeden Bewerber entfallenden Stim-
men. Die den einzelnen Wahlvorschlägen zustehen-
den Sitze werden nach dem Höchstzahlenverfahren 
(§ 6 Absatz 2) ermittelt. Innerhalb der Wahlvor-
schläge werden die Sitze auf die Bewerberinnen 
und Bewerber in der Reihenfolge der auf sie entfal-
lenden Stimmen verteilt. Bei gleicher Höchstzahl 
oder Stimmenzahl entscheidet das Los.

(5) Das Wahlergebnis ist unverzüglich bekannt zu 
machen und in der Geschäftsstelle der Ärztekam-
mer auszuhängen. Die Gewählten sind unverzüg-
lich schriftlich zu benachrichtigen.

§ 11 
Wahlniederschrift, Beurkundung 

des Wahlergebnisses

(1) Der Wahlvorstand fertigt über das Wahlergebnis 
eine Wahlniederschrift an, die nach Wahlkreisen 
gegliedert enthalten muss
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 1.  die Anzahl der Wahlberechtigten, getrennt 
nach Geschlechtern,

 2.  die Anzahl der abgegebenen Stimmzettel,
 3.  die Anzahl aller gültigen abgegebenen Stimm-

zettel,
 4.  die Anzahl aller ungültigen abgegebenen 

Stimmzettel,
 5.  die Anzahl der gültigen abgegebenen Stim-

men,
 6.  die Anzahl aller ungültigen abgegebenen Stim-

men und die für die Entscheidung über die 
Gültigkeit aller zweifelhaften Stimmen maßge-
benden Gründe,

 7.  die auf die einzelnen Bewerberinnen und 
Bewerber entfallenden Stimmenzahlen,

 8.  die Verteilung der Stimmen auf die einzelnen 
Wahlvorschläge,

 9.  die auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen-
den Sitze,

10.  die Namen der gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber.

Besondere Vorkommnisse sind zu vermerken.
(2) Das Wahlergebnis wird auf der Grundlage der 
Wahlniederschrift von der Wahlleiterin oder dem 
Wahlleiter beurkundet und von allen Mitgliedern 
des Wahlvorstandes unterzeichnet.

§ 12 
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Das Wahlausschreiben, die Wahlvorschläge, die 
Wahlunterlagen, die abgegebenen Stimmzettel, die 
Niederschriften nach § 3 Absatz 5, die Wahlnieder-
schrift sowie die Bekanntmachungen des Wahlvor-
standes und der Wahlleiterin oder des Wahlleiters 
sind bis nach der nächsten Wahl zur Kammerver-
sammlung aufzubewahren.

§ 13 
Wahlanfechtung

(1) Gegen die Wahl oder die Feststellung des Wahl-
ergebnisses kann jede oder jeder Wahlberechtigte 
innerhalb von zwei Wochen nach der Bekanntma-
chung des Wahlergebnisses Einspruch erheben. 
Der Einspruch ist bei der Wahlleiterin oder dem 
Wahlleiter schriftlich oder zur Niederschrift zu er-
klären. Über den Einspruch entscheidet die neu zu-
sammengetretene Kammerversammlung nach Vor-
prüfung durch den Wahlvorstand.
(2) Ergibt die Wahlprüfung, dass ein Mitglied der 
Kammerversammlung nicht wählbar war, ist des-
sen Wahl für ungültig zu erklären. Seine Mitglied-
schaft ruht, solange der Beschluss der Kammerver-
sammlung noch nicht rechtskräftig ist; § 14 gilt 
entsprechend.
(3) Ergibt die Wahlprüfung, dass bei der Vorberei-
tung oder Durchführung der Wahl Unregelmäßig-

keiten vorgekommen sind, die auf das Wahlergeb-
nis von Einfluss gewesen sein können, wird die 
Wahl in den entsprechenden Wahlkreisen für ungül-
tig erklärt und insoweit eine Wiederholungswahl 
angeordnet. Die Mitglieder der neu gewählten 
Kammerversammlung bleiben bis zum Abschluss 
der Wiederholungswahl im Amt.

(4) Ergibt die Wahlprüfung, dass das Wahlergebnis 
unrichtig festgestellt worden ist, ist die Feststel-
lung aufzuheben und eine Neufeststellung anzuord-
nen. Andernfalls ist das festgestellte Wahlergebnis 
zu bestätigen. Bis zur Neufeststellung bleibt das 
gewählte Mitglied im Amt.

(5) Die Entscheidung der Kammerversammlung ist 
zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen und dem Kammermitglied, das den 
Einspruch erhoben hatte, und dem gewählten Mit-
glied, das von der Entscheidung betroffen ist, zu- 
zustellen.

§ 14 
Ersatzmitglieder

An die Stelle eines ausgeschiedenen Kammermit-
glieds tritt die als Vertreterin oder Vertreter des je-
weiligen Kammermitglieds auf dem Wahlvorschlag 
bezeichnete Person als Ersatzmitglied. Der Vor-
stand der Ärztekammer stellt fest, wer in die Kam-
merversammlung eintritt, und macht dies bekannt. 
Ist eine Vertreterin oder ein Vertreter nicht mehr 
vorhanden, bleibt der Sitz leer.

§ 15 
Wiederholungswahl

Der Termin für eine Wiederholungswahl wird vom 
Vorstand der Ärztekammer im Einvernehmen mit 
der Aufsichtsbehörde festgesetzt. Auf die Wieder-
holungswahl sind die Vorschriften für die Haupt-
wahl anzuwenden; dabei sind diejenigen Entschei-
dungen oder Feststellungen erneut zu treffen und 
Ermittlungen erneut anzustellen, die im Wahl- 
prüfungsverfahren für fehlerhaft oder unrichtig 
erkannt worden sind.

Teil 2 
Wahl des Vorstandes

§ 16 
Wahlverfahren

(1) Die Kammerversammlung soll innerhalb von 
zwei Monaten nach dem Ende ihrer Wahl zur Wahl 
des Vorstandes zusammentreten. Fällt dies in den 
Zeitraum der Sommerferien der allgemeinbildenden 
Schulen in Schleswig-Holstein, wird im Einverneh-
men mit der Aufsichtsbehörde ein späterer Zeit-
punkt festgesetzt. Die Einberufung erfolgt nach 
den Vorschriften der Hauptsatzung.
(2) Die Präsidentin oder der Präsident der Ärzte-
kammer eröffnet die Sitzung und gibt die Leitung 
an das an Lebensjahren älteste Mitglied der Kam-
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merversammlung ab, das die Bildung eines Wahl-
ausschusses veranlasst. Der Wahlausschuss be-
steht aus einer oder einem Vorsitzenden, die oder 
der die Wahl leitet, und zwei weiteren Mitgliedern. 
Die Mitglieder des Wahlausschusses müssen keine 
Kammermitglieder sein; die Kammerversammlung 
wählt die Mitglieder durch Zuruf, bei mehreren 
Vorschlägen mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen.

(3) Die Bewerberinnen und Bewerber für den Vor-
stand werden von den Mitgliedern der Kammerver-
sammlung vorgeschlagen unter ausdrücklichem 
Hinweis darauf, welche Funktion sie im Vorstand 
einnehmen sollen. Die Wahlvorschläge sollen min-
destens Bewerberinnen und Bewerber in der An-
zahl enthalten, die dem Verhältnis zwischen weib- 
lichen und männlichen Mitgliedern der Kammer- 
versammlung entspricht. Mitglieder des Wahl- 
ausschusses können nicht vorgeschlagen werden.

(4) Die Wahl des Vorstandes ist geheim und erfolgt 
schriftlich. Jedes Mitglied des Vorstandes ist mit 
verdeckten Stimmzetteln in besonderen Wahlhand-
lungen zu wählen.

(5) Stehen für einen Sitz im Vorstand mehr als zwei 
Bewerberinnen und Bewerber zur Wahl und erhält 
keine oder keiner davon die Mehrheit der abgege-
benen Stimmen, findet eine Stichwahl zwischen 
den beiden sich bewerbenden Personen mit den 
höchsten Stimmenzahlen statt. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das von der oder dem Vorsitzen-
den des Wahlausschusses zu ziehende Los.

(6) Der Wahlausschuss entscheidet über die Gültig-
keit der abgegebenen Stimmen und stellt das Wahl-
ergebnis fest.

(7) Auf das weitere Verfahren sind die Bestimmun-
gen über die Wahl zur Kammerversammlung sinn-
gemäß anzuwenden.

Teil 3 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 17 
Bekanntmachungen

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, erfolgen 
die nach dieser Wahlverordnung erforderlichen Be-

kanntmachungen im Mitteilungsblatt der Ärztekam-
mer. Die Bekanntmachung der zugelassenen Wahl-
vorschläge kann auch durch Rundschreiben an alle 
Wahlberechtigten erfolgen.

(2) Ist eine rechtzeitige Bekanntmachung im Mittei-
lungsblatt nicht möglich, erfolgt die Bekanntma-
chung

1. in einer Veröffentlichung, die allen Wahlberech-
tigten zugeht, oder

2. durch Rundschreiben an alle Wahlberechtigten.

§ 18 
Fristen und Termine

Fällt ein nach dieser Verordnung bestimmter Tag 
oder der erste oder letzte Tag einer Frist auf einen 
Sonnabend oder einen Sonn- oder Feiertag, tritt 
an die Stelle des bestimmten Tages der nächste 
Werktag.

§ 19 
Ergänzende Bestimmungen

(1) Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen nach 
dieser Verordnung richten sich nach den Vorschrif-
ten der Verwaltungsgerichtsordnung.

(2) Soweit die Vorschriften dieser Verordnung keine 
abweichenden Bestimmungen enthalten, sind auf 
die Wahl zur Kammerversammlung und des Vor-
standes das Landeswahlgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. Oktober 1991 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 442, ber. S. 637), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 12. September 2014 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 224), und die Landeswahlordnung 
vom 17. Juli 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 430), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 1. Juli 2014 
(GVOBl. Schl.-H. S. 152), sinngemäß anzuwenden.

§ 20 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2015 in 
Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf von fünf Jah-
ren nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 28. November 2014

K r i s t i n  A l he i t 
Ministerin 

für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft 
und Gleichstellung
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Landesverordnung 
über die Wahl zur Kammerversammlung der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein 

und die von der Kammerversammlung durchzuführenden Wahlen 
(Wahlverordnung Zahnärztekammer)

Vom 28. November 2014
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2122-6-12

Aufgrund des § 20 des Gesetzes über die Kam-
mern und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heil- 
berufe (Heilberufekammergesetz – HBKG) vom 
29. Februar 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 248), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Ja-
nuar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 17), verordnet das 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissen-
schaft und Gleichstellung:

Inhaltsübersicht:

Teil 1 
Wahl zur Kammerversammlung

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1  Wahlzeit

§ 2  Wahlkreise

§ 3  Wahlvorstand, Wahlleiterin oder Wahlleiter

§ 4  Wahlausschreiben

Abschnitt 2 
Wahlverfahren

§ 5  Wählerliste

§ 6  Feststellung der Anzahl der zu wählenden 
Mitglieder der Kammerversammlung

§ 7  Wahlvorschläge

§ 8  Behandlung der Wahlvorschläge

§ 9  Vorbereitung der Wahl und Stimmabgabe

§ 10  Feststellung des Wahlergebnisses

§ 11  Wahlniederschrift, Beurkundung des Wahler-
gebnisses

§ 12  Aufbewahrung der Wahlunterlagen

§ 13  Wahlanfechtung

§ 14  Ersatzmitglieder

§ 15  Wiederholungswahl

Teil 2 
Wahl des Vorstandes

§ 16  Wahlverfahren

Teil 3 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 17  Bekanntmachungen

§ 18  Fristen und Termine

§ 19  Ergänzende Bestimmungen

§ 20  Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Teil 1 
Wahl zur Kammerversammlung

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Wahlzeit

Die Wahl beginnt an dem Tag der Ausgabe der 
Wahlunterlagen (§ 9 Absatz 1 Satz 3) und endet 
am 10. März des Jahres, in dem die Wahlperiode 
einer Kammerversammlung abläuft (Wahljahr).

§ 2 
Wahlkreise

Die Wahlkreise entsprechen der Anzahl und dem 
Gebiet der Kreise und kreisfreien Städte.

§ 3 
Wahlvorstand, Wahlleiterin oder Wahlleiter

(1) Der Vorstand der Zahnärztekammer bestellt ei-
nen Wahlvorstand, der aus fünf Mitgliedern be-
steht. Bei der Zusammensetzung des Wahlvorstan-
des ist zu berücksichtigen, dass

1. mindestens vier wahlberechtigte Kammermit-
glieder bestellt werden, die sich nicht um die 
Wahl bewerben, und

2. § 15 Absatz 1 des Gesetzes zur Gleichstellung 
der Frauen im öffentlichen Dienst (Gleichstel-
lungsgesetz – GstG) vom 13. Dezember 1994 
(GVOBl. Schl.-H. S. 562), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. März 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 93), Ressortbezeichnungen ersetzt 
durch Artikel 64 der Verordnung vom 4. April 
2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143), beachtet wird.

Für die Mitglieder des Wahlvorstandes können Er-
satzmitglieder bestellt werden. Die Namen der Mit-
glieder und der Ersatzmitglieder des Wahlvorstan-
des und ihre Funktionen sind vom Vorstand der 
Zahnärztekammer bekannt zu machen. Die Mitglie-
der des Wahlvorstandes sind ehrenamtlich tätig.

(2) Der Vorstand der Zahnärztekammer bestellt ein 
Mitglied des Wahlvorstandes zur Wahlleiterin oder 
zum Wahlleiter sowie ein weiteres Mitglied zur 
Stellvertreterin oder zum Stellvertreter. Die Wahllei-
terin oder der Wahlleiter führt den Vorsitz im Wahl-
vorstand.

(3) Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn ne-
ben dem vorsitzführenden Mitglied drei weitere 
Mitglieder oder Ersatzmitglieder anwesend sind. Er 
fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Bei 
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der Berechnung der Stimmenmehrheit zählen nur 
die Ja- und Neinstimmen. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des vorsitzführenden Mitglieds den 
Ausschlag.
(4) Der Wahlvorstand ist für die ordnungsgemäße 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl verant-
wortlich. Er kann sich hierzu der Unterstützung der 
Geschäftsstelle der Zahnärztekammer bedienen. 
Andere wahlberechtigte Kammermitglieder, die sich 
nicht um die Wahl bewerben, können mit ihrem 
Einverständnis zur Unterstützung herangezogen 
werden.
(5) Über alle von dem Wahlvorstand oder der Wahl-
leiterin oder dem Wahlleiter getroffenen Entschei-
dungen, Feststellungen und Ermittlungen sind Nie-
derschriften zu fertigen.

§ 4 
Wahlausschreiben

Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter erlässt ein 
Wahlausschreiben, das bis zum 15. Dezember des 
Jahres, das dem Wahljahr vorangeht, bekannt zu 
machen und in der Geschäftsstelle der Zahnärzte-
kammer auszuhängen ist. Dieses Wahlausschrei-
ben enthält insbesondere
1. Beginn und Ende der Wahlzeit,
2. die Angabe, wo und in welchem Zeitraum die 

Wählerlisten (§ 5 Absatz 1) zur Einsicht aus- 
liegen,

3. die Hinweise, dass nur Kammermitglieder wäh-
len können, die in eine Wählerliste eingetragen 
sind, und innerhalb welcher Frist und bei wel-
cher Stelle Einsprüche gegen die Wählerlisten 
erhoben werden können,

4. die Anzahl der in den Wahlkreisen zu wählenden 
Mitglieder der Kammerversammlung und die 
sich daraus ergebende Stimmenzahl,

5. die Aufforderung, Wahlvorschläge in der in § 7 
Absatz 1 Satz 2 genannten Frist einzureichen,

6. die Anforderungen an die Wahlvorschläge,
7. die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber, die 

die Wahlvorschläge mindestens enthalten müs-
sen,

8. Ort und Zeitpunkt der Ermittlung des Wahler-
gebnisses,

9. den Hinweis auf das Widerspruchsrecht nach 
§ 8 Absatz 9.

Abschnitt 2 
Wahlverfahren

§ 5 
Wählerliste

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter stellt Ver-
zeichnisse der Wahlberechtigten (Wählerlisten) für 
jeden Wahlkreis auf. Die Zugehörigkeit zu einem 
Wahlkreis richtet sich nach dem Ort der überwie-
genden Berufsausübung, bei Personen ohne Be-

rufsausübung nach der Hauptwohnung im Sinne 
des Landesmeldegesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Juni 2004 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 214), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 27. November 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 737). 
Lässt sich der zeitliche Schwerpunkt der berufli-
chen Tätigkeit nicht eindeutig feststellen oder ist 
die Zahnärztin oder der Zahnarzt zu jeweils glei-
chen Anteilen in mehreren Wahlkreisen tätig, be-
stimmt die Zahnärztin oder der Zahnarzt den 
Hauptort der Berufsausübung. Die Wählerlisten 
sind vom 1. bis 7. Januar des Wahljahres bei der 
Zahnärztekammer während der Geschäftszeiten 
zur Einsicht auszulegen; sie können während die-
ser Zeit auch zusätzlich auf der Homepage der 
Zahnärztekammer hinterlegt werden.
(2) Jedes Kammermitglied kann beim Wahlvorstand 
bis zum 31. Januar des Wahljahres Einspruch ge-
gen die Wählerliste einlegen. Über den Einspruch 
entscheidet der Wahlvorstand bis zum 10. Februar 
des Wahljahres. Die Entscheidung ist dem Kammer-
mitglied unverzüglich mitzuteilen. Ist der Einspruch 
begründet, hat die Wahlleiterin oder der Wahlleiter 
die Wählerliste zu berichtigen.
(3) Die Wählerliste ist am 15. Februar des Wahl- 
jahres abzuschließen. Jede und jeder endgültig 
eingetragene Wahlberechtigte erhält einen Wahl-
ausweis.

§ 6 
Feststellung der Anzahl 

der zu wählenden Mitglieder 
der Kammerversammlung

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter ermittelt die 
Anzahl der Wahlberechtigten in jedem Wahlkreis 
insgesamt und nach Geschlechtern getrennt auf 
der Grundlage der am 1. Dezember des Jahres, das 
dem Wahljahr vorangeht, registrierten Kammermit-
glieder.
(2) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter stellt die 
Anzahl der in den Wahlkreisen zu wählenden Mit-
glieder der Kammerversammlung fest. Zu diesem 
Zweck wird die Gesamtzahl der am 1. Dezember 
des Jahres, das dem Wahljahr vorangeht, registrier-
ten wahlberechtigten Kammermitglieder durch 60 
geteilt; die so ermittelte Gesamtzahl der zu wäh-
lenden Mitglieder der Kammerversammlung wird 
auf die Wahlkreise verteilt in der Reihenfolge der 
Höchstzahlen, die sich aus der Teilung der Zahlen 
der Wahlberechtigten in den Wahlkreisen durch 1, 
2, 3 usw. (Höchstzahlenverfahren nach d‘Hondt) 
ergeben. Ist bei gleicher Höchstzahl nur noch ein 
Sitz zu vergeben, entscheidet das Los.

§ 7 
Wahlvorschläge

(1) Jedes wahlberechtigte Kammermitglied kann ei-
nen Wahlvorschlag für den Wahlkreis seiner Zuge-
hörigkeit nach § 5 Absatz 1 Satz 2 machen. Der 
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Wahlvorschlag muss spätestens am 31. Januar 
des Wahljahres bis 18.00 Uhr bei der Wahlleiterin 
oder dem Wahlleiter eingegangen sein.

(2) Die Wahlvorschläge müssen mindestens Bewer-
berinnen und Bewerber in einer Anzahl enthalten,

1. wie Mitglieder der Kammerversammlung nach 
§ 6 Absatz 2 in dem Wahlkreis zu wählen sind 
und

2. die dem Verhältnis zwischen weiblichen und 
männlichen Wahlberechtigten im Wahlkreis, das 
von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter im 
Höchstzahlenverfahren (§ 6 Absatz 2) ermittelt 
worden ist, entspricht.

Die Wahlvorschläge können über die Mindestanzahl 
nach Satz 1 Nummer 1 hinaus und unabhängig von 
dem Verhältnis nach Satz 1 Nummer 2 weitere Be-
werberinnen und Bewerber enthalten. Es sind Vor- 
und Zunamen, Wohnort, Geschlecht sowie Ge-
burtsdatum jeder sich bewerbenden Person anzu-
geben.

(3) Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens fünf 
wahlberechtigten Kammermitgliedern unterzeich-
net sein. Eine Unterzeichnerin oder ein Unterzeich-
ner ist als Vertrauensperson, eine weitere Unter-
zeichnerin oder ein weiterer Unterzeichner als stell-
vertretende Vertrauensperson zu kennzeichnen. Die 
Vertrauensperson ist befugt und verpflichtet, den 
Wahlvorschlag gegenüber dem Wahlvorstand zu 
vertreten und Erklärungen und Entscheidungen des 
Wahlvorstandes entgegenzunehmen.

(4) Jede Bewerberin und jeder Bewerber kann nur 
auf einem Wahlvorschlag vorgeschlagen werden. 
Dem Wahlvorschlag ist eine unwiderrufliche Zu-
stimmungserklärung jeder Bewerberin und jedes 
Bewerbers beizufügen.

(5) Jede oder jeder Wahlberechtigte kann nur eine 
Unterschrift für einen Wahlvorschlag ihres oder sei-
nes Wahlkreises rechtswirksam abgeben.

§ 8 
Behandlung der Wahlvorschläge

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter prüft die 
Wählbarkeit der vorgeschlagenen Bewerberinnen 
und Bewerber. Nicht wählbare Bewerberinnen und 
Bewerber sind zu streichen. Die von der Streichung 
betroffenen Bewerberinnen und Bewerber und die 
Vertrauensperson sind unverzüglich zu benachrich-
tigen.

(2) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter gibt nicht 
fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge unverzüg-
lich nach Eingang unter Angabe der Gründe zu-
rück.

(3) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter hat Bewer-
berinnen und Bewerber, die mit ihrer Zustimmung 
auf mehreren Wahlvorschlägen genannt sind, von 

allen Wahlvorschlägen zu streichen. Absatz 1 
Satz 3 ist anzuwenden.

(4) Haben Wahlberechtigte mehrere Wahlvor-
schläge unterschrieben, hat die Wahlleiterin oder 
der Wahlleiter diese Unterschriften auf allen Wahl-
vorschlägen zu streichen.

(5) Wahlvorschläge, die

1. nicht den Erfordernissen des § 7 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 oder Satz 3 entsprechen,

2. nicht dem Erfordernis des § 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 entsprechen,

3. nicht alle Angaben nach § 7 Absatz 2 Satz 3 
enthalten,

4. ohne die schriftlichen Zustimmungserklärungen 
der Bewerberinnen und Bewerber eingereicht 
worden sind oder

5. aufgrund von Streichungen nach Absatz 1, 3 
oder 4 nicht mehr den Anforderungen entspre-
chen,

gibt die Wahlleiterin oder der Wahlleiter zurück mit 
der Aufforderung, den Mangel innerhalb einer Frist 
von einer Woche zu beseitigen. Ist im Falle der 
Nummer 2 eine Beseitigung des Mangels nicht 
möglich, hat die Vertrauensperson innerhalb der 
Frist nach Satz 1 die dafür maßgeblichen Gründe 
darzulegen. Wird die Frist hierfür nicht eingehalten 
oder wird in den übrigen Fällen der Mangel nicht 
fristgerecht beseitigt, sind die Wahlvorschläge un-
gültig.

(6) Die Feststellung über die Gültigkeit der Wahl-
vorschläge trifft der Wahlvorstand; die Vertrauens-
person eines für ungültig erklärten Wahlvorschla-
ges ist unverzüglich zu benachrichtigen. Der Wahl-
vorstand vergibt durch Los Ordnungsnummern, die 
den Wahlvorschlägen zugeordnet werden.

(7) Ist nach Ablauf der in § 7 Absatz 1 genannten 
Frist in einem Wahlkreis kein gültiger Wahlvor-
schlag eingegangen, fordert die Wahlleiterin oder 
der Wahlleiter in geeigneter Weise dazu auf, Wahl-
vorschläge innerhalb einer Nachfrist von einer 
Woche einzureichen. Geht innerhalb der Nachfrist 
kein gültiger Wahlvorschlag ein, findet die Wahl in 
diesem Wahlkreis nicht statt; § 15 gilt entspre-
chend. Kann die Wahl nicht durchgeführt werden, 
weil kein Wahlvorschlag die Anforderungen des 
§ 7 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 erfüllt, kann die 
Aufsichtsbehörde die erforderlichen Ausnahmen 
zulassen.

(8) Die zugelassenen Wahlvorschläge sind bis zum 
15. Februar des Wahljahres bekannt zu machen. 
Die Namen der Personen, die die Wahlvorschläge 
unterzeichnet haben, werden nicht bekanntgege-
ben. Bei Wahlvorschlägen, die nach Absatz 5 
Satz 2 als gültig anerkannt worden sind, erläutert 
der Wahlvorstand unter Angabe der von der Ver-
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trauensperson genannten Gründe, warum diese ein 
Abweichen von § 7 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
rechtfertigen.

(9) Nach Bekanntmachung der Wahlvorschläge 
kann jede Bewerberin und jeder Bewerber zum 
Zwecke der Wahlwerbung die Anschriften der von 
dem jeweiligen Wahlvorschlag betroffenen Wahlbe-
rechtigten gegen Kostenerstattung von der Zahn-
ärztekammer erhalten, soweit die Wahlberechtigten 
nicht widersprochen haben. Auf das Widerspruchs-
recht ist in dem Wahlausschreiben (§ 4) hinzuwei-
sen. Die Datenempfängerinnen und Datenempfän-
ger haben die Daten spätestens einen Monat nach 
der Wahl zu löschen.

§ 9 
Vorbereitung der Wahl und Stimmabgabe

(1) Die Wahl zur Kammerversammlung findet als 
Briefwahl statt. Die Wahlunterlagen bestehen aus 
dem Stimmzettel, der die im Wahlkreis zugelasse-
nen Wahlvorschläge enthält, dem als Wahlum-
schlag bezeichneten Umschlag, dem Wahlausweis 
und einem äußeren Umschlag. Die Wahlunterlagen 
werden am 20. Februar des Wahljahres an die 
Wahlberechtigten abgesandt.

(2) Jede und jeder Wahlberechtigte hat so viele 
Stimmen, wie Mitglieder der Kammerversammlung 
in dem Wahlkreis zu wählen sind; es können Be-
werberinnen und Bewerber aus verschiedenen 
Wahlvorschlägen gewählt werden. Der Stimmzettel 
enthält Hinweise

1. auf die Zahl der in dem Wahlkreis zu wählenden 
Mitglieder der Kammerversammlung,

2. wie viele Stimmen demnach höchstens zu ver-
geben sind und

3. über die Umstände, die eine Stimmabgabe nach 
Absatz 4 ungültig machen können.

(3) Die Stimmabgabe erfolgt durch Übersendung 
des Stimmzettels, der sich in dem verschlossenen 
Wahlumschlag befindet, zusammen mit dem von 
der oder dem Wahlberechtigten unterzeichneten 
Wahlausweis in dem äußeren Umschlag bis zum 
10. März des Wahljahres, Eingang bis 18.00 Uhr, 
an die Wahlleiterin oder den Wahlleiter.

(4) Ungültig sind Stimmzettel,

1. die nicht durch die Wahlleiterin oder den Wahl-
leiter versandt worden sind,

2. die nicht in einem verschlossenen Wahlum-
schlag übersandt worden sind oder deren Wahl-
ausweis nicht von der oder dem Wahlberechtig-
ten unterzeichnet wurde,

3. die mehr Stimmen für Bewerberinnen und Be-
werber enthalten, als Mitglieder der Kammerver-
sammlung in dem Wahlkreis zu wählen sind,

4. aus denen sich der Wählerwille nicht zweifels-
frei ergibt,

5. die über die Kennzeichnung der Bewerberinnen 
und Bewerber hinaus weitere Zeichen enthalten,

6. die zusammen mit Stimmzetteln anderer Wähle-
rinnen oder Wähler in einem Wahlumschlag 
übersandt worden sind.

§ 10 
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Der Wahlvorstand stellt das Wahlergebnis inner-
halb von drei Tagen nach dem Ende der Wahl fest. 
Bei der Ermittlung des Wahlergebnisses können 
alle Kammermitglieder anwesend sein, soweit die 
verfügbaren Räumlichkeiten dies zulassen.

(2) Nach Prüfung des Wahlausweises wird der 
verschlossene Wahlumschlag in die Wahlurne für 
den Wahlkreis gelegt. Sofern sich der Wahlvorstand 
bei diesen Tätigkeiten unterstützen lässt (§ 3 Ab-
satz 4 Satz 2 und 3), muss ein Mitglied des Wahl-
vorstandes die Aufsicht führen.

(3) Befinden sich alle Wahlumschläge in den Wahl-
urnen, werden die aus den Wahlumschlägen zu 
entnehmenden Stimmzettel überprüft. Über die 
Gültigkeit der Stimmzettel entscheidet der Wahl-
vorstand. Stimmzettel, die zu Zweifeln Anlass ge-
geben haben, sind nach der Entscheidung über die 
Gültigkeit zu kennzeichnen.

(4) Der Wahlvorstand zählt die auf jeden Wahlvor-
schlag und innerhalb des Wahlvorschlages auf jede 
Bewerberin und jeden Bewerber entfallenden Stim-
men. Die den einzelnen Wahlvorschlägen zustehen-
den Sitze werden nach dem Höchstzahlenverfahren 
(§ 6 Absatz 2) ermittelt. Innerhalb der Wahlvor-
schläge werden die Sitze auf die Bewerberinnen 
und Bewerber in der Reihenfolge der auf sie entfal-
lenden Stimmen verteilt. Bei gleicher Höchstzahl 
oder Stimmenzahl entscheidet das Los.

(5) Das Wahlergebnis ist unverzüglich bekannt zu 
machen und in der Geschäftsstelle der Zahnärzte-
kammer auszuhängen. Die Gewählten sind unver-
züglich schriftlich zu benachrichtigen.

§ 11 
Wahlniederschrift, Beurkundung 

des Wahlergebnisses

(1) Der Wahlvorstand fertigt über das Wahlergebnis 
eine Wahlniederschrift an, die nach Wahlkreisen 
gegliedert enthalten muss

 1.  die Anzahl der Wahlberechtigten, getrennt 
nach Geschlechtern,

 2.  die Anzahl der abgegebenen Stimmzettel,

 3.  die Anzahl aller gültigen abgegebenen Stimm-
zettel,

 4.  die Anzahl aller ungültigen abgegebenen 
Stimmzettel,
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 5.  die Anzahl der gültigen abgegebenen Stim-
men,

 6.  die Anzahl aller ungültigen abgegebenen Stim-
men und die für die Entscheidung über die 
Gültigkeit aller zweifelhaften Stimmen maß- 
gebenden Gründe,

 7.  die auf die einzelnen Bewerberinnen und Be-
werber entfallenden Stimmenzahlen,

 8.  die Verteilung der Stimmen auf die einzelnen 
Wahlvorschläge,

 9.  die auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen-
den Sitze,

10.  die Namen der gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber.

Besondere Vorkommnisse sind zu vermerken.

(2) Das Wahlergebnis wird auf der Grundlage der 
Wahlniederschrift von der Wahlleiterin oder dem 
Wahlleiter beurkundet und von allen Mitgliedern 
des Wahlvorstandes unterzeichnet.

§ 12 
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Das Wahlausschreiben, die Wahlvorschläge, die 
Wahlunterlagen, die abgegebenen Stimmzettel, die 
Niederschriften nach § 3 Absatz 5, die Wahlnieder-
schrift sowie die Bekanntmachungen des Wahlvor-
standes und der Wahlleiterin oder des Wahlleiters 
sind bis nach der nächsten Wahl zur Kammerver-
sammlung aufzubewahren.

§ 13 
Wahlanfechtung

(1) Gegen die Wahl oder die Feststellung des Wahl-
ergebnisses kann jede oder jeder Wahlberechtigte 
innerhalb von zwei Wochen nach der Bekanntma-
chung des Wahlergebnisses Einspruch erheben. 
Der Einspruch ist bei der Wahlleiterin oder dem 
Wahlleiter schriftlich oder zur Niederschrift zu er-
klären. Über den Einspruch entscheidet die neu zu-
sammengetretene Kammerversammlung nach Vor-
prüfung durch den Wahlvorstand.

(2) Ergibt die Wahlprüfung, dass ein Mitglied der 
Kammerversammlung nicht wählbar war, ist des-
sen Wahl für ungültig zu erklären. Seine Mitglied-
schaft ruht, solange der Beschluss der Kammerver-
sammlung noch nicht rechtskräftig ist; § 14 gilt 
entsprechend.

(3) Ergibt die Wahlprüfung, dass bei der Vorberei-
tung oder Durchführung der Wahl Unregelmäßig-
keiten vorgekommen sind, die auf das Wahlergeb-
nis von Einfluss gewesen sein können, wird die 
Wahl in den entsprechenden Wahlkreisen für ungül-
tig erklärt und insoweit eine Wiederholungswahl 
angeordnet. Die Mitglieder der neu gewählten 
Kammerversammlung bleiben bis zum Abschluss 
der Wiederholungswahl im Amt.

(4) Ergibt die Wahlprüfung, dass das Wahlergebnis 
unrichtig festgestellt worden ist, ist die Feststel-
lung aufzuheben und eine Neufeststellung anzuord-
nen. Andernfalls ist das festgestellte Wahlergebnis 
zu bestätigen. Bis zur Neufeststellung bleibt das 
gewählte Mitglied im Amt.

(5) Die Entscheidung der Kammerversammlung ist 
zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen und dem Kammermitglied, das den 
Einspruch erhoben hatte, und dem gewählten Mit-
glied, das von der Entscheidung betroffen ist, zu- 
zustellen.

§ 14 
Ersatzmitglieder

An die Stelle eines ausgeschiedenen Kammermit-
glieds tritt unabhängig vom Geschlecht die Bewer-
berin oder der Bewerber des gleichen Wahlvor-
schlages mit der nächsthöchsten Stimmenzahl als 
Ersatzmitglied. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das von der Präsidentin oder dem Präsidenten der 
Zahnärztekammer zu ziehende Los. Der Vorstand 
der Zahnärztekammer stellt fest, wer in die Kam-
merversammlung eintritt, und macht dies bekannt. 
Ist keine weitere Person auf dem Wahlvorschlag 
mehr vorhanden, bleibt der Platz leer.

§ 15 
Wiederholungswahl

Der Termin für eine Wiederholungswahl wird vom 
Vorstand der Zahnärztekammer im Einvernehmen 
mit der Aufsichtsbehörde festgesetzt. Auf die Wie-
derholungswahl sind die Vorschriften für die Haupt-
wahl anzuwenden; dabei sind diejenigen Entschei-
dungen oder Feststellungen erneut zu treffen und 
Ermittlungen erneut anzustellen, die im Wahlprü-
fungsverfahren für fehlerhaft oder unrichtig erkannt 
worden sind.

Teil 2 
Wahl des Vorstandes

§ 16 
Wahlverfahren

(1) Die Kammerversammlung soll innerhalb von 
zwei Monaten nach dem Ende ihrer Wahl zur Wahl 
des Vorstandes zusammentreten. Die Einberufung 
erfolgt nach den Vorschriften der Hauptsatzung.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident der Zahnärz-
tekammer eröffnet die Sitzung und gibt die Leitung 
an das an Lebensjahren älteste Mitglied der Kam-
merversammlung ab, das die Bildung eines Wahl-
ausschusses veranlasst. Der Wahlausschuss be-
steht aus einer oder einem Vorsitzenden, die oder 
der die Wahl leitet, und zwei weiteren Mitgliedern. 
Die Mitglieder des Wahlausschusses müssen keine 
Kammermitglieder sein; die Kammerversammlung 
wählt die Mitglieder durch Zuruf, bei mehreren Vor-
schlägen mit der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men.
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(3) Die Bewerberinnen und Bewerber für den Vor-
stand werden von den Mitgliedern der Kammerver-
sammlung vorgeschlagen unter ausdrücklichem 
Hinweis darauf, welche Funktion sie im Vorstand 
einnehmen sollen. Die Wahlvorschläge sollen min-
destens Bewerberinnen und Bewerber in der An-
zahl enthalten, die dem Verhältnis zwischen weibli-
chen und männlichen Mitgliedern der Kammerver-
sammlung entspricht. Mitglieder des Wahl- 
ausschusses können nicht vorgeschlagen werden.

(4) Die Wahl des Vorstandes ist geheim und erfolgt 
schriftlich. Jedes Mitglied des Vorstandes ist mit 
verdeckten Stimmzetteln in besonderen Wahlhand-
lungen zu wählen.

(5) Stehen für einen Sitz im Vorstand mehr als zwei 
Bewerberinnen und Bewerber zur Wahl und erhält 
keine oder keiner davon die Mehrheit der abgege-
benen Stimmen, findet eine Stichwahl zwischen 
den beiden sich bewerbenden Personen mit den 
höchsten Stimmenzahlen statt. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das von der oder dem Vorsitzen-
den des Wahlausschusses zu ziehende Los.

(6) Der Wahlausschuss entscheidet über die Gültig-
keit der abgegebenen Stimmen und stellt das 
Wahlergebnis fest.

(7) Auf das weitere Verfahren sind die Bestimmun-
gen über die Wahl zur Kammerversammlung sinn-
gemäß anzuwenden.

Teil 3 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 17 
Bekanntmachungen

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, erfolgen 
die nach dieser Wahlverordnung erforderlichen 
Bekanntmachungen im Mitteilungsblatt der Zahn-
ärztekammer. Die Bekanntmachung der zugelasse-
nen Wahlvorschläge kann auch durch Rundschrei-
ben an alle Wahlberechtigten erfolgen.

(2) Ist eine rechtzeitige Bekanntmachung im Mittei-
lungsblatt nicht möglich, erfolgt die Bekanntma-
chung

1. in einer Veröffentlichung, die allen Wahlberech-
tigten zugeht, oder

2. durch Rundschreiben an alle Wahlberechtigten.

§ 18 
Fristen und Termine

Fällt ein nach dieser Verordnung bestimmter Tag 
oder der erste oder letzte Tag einer Frist auf einen 
Sonnabend oder einen Sonn- oder Feiertag, tritt an 
die Stelle des bestimmten Tages der nächste 
Werktag.

§ 19 
Ergänzende Bestimmungen

(1) Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen nach die-
ser Verordnung richten sich nach den Vorschriften 
der Verwaltungsgerichtsordnung.

(2) Soweit die Vorschriften dieser Verordnung keine 
abweichenden Bestimmungen enthalten, sind auf 
die Wahl zur Kammerversammlung und des Vor-
standes das Landeswahlgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. Oktober 1991 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 442, ber. S. 637), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 12. September 2014 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 224), und die Landeswahlordnung vom 
17. Juli 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 430), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 1. Juli 2014 
(GVOBl. Schl.-H. S. 152), sinngemäß anzuwenden.

§ 20 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2015 in 
Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf von fünf Jah-
ren nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 28. November 2014

K r i s t i n  A l he i t 
Ministerin 

 für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft 
und Gleichstellung
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Aufgrund des § 20 des Gesetzes über die Kam-
mern und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heil- 
berufe (Heilberufekammergesetz – HBKG) vom 
29. Februar 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 248), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Ja-
nuar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 17), verordnet das 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissen-
schaft und Gleichstellung:

Inhaltsübersicht:

Teil 1 
Wahl zur Kammerversammlung

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1  Wahlzeit

§ 2  Wahlkreise

§ 3  Wahlvorstand, Wahlleiterin oder Wahlleiter

§ 4  Wahlausschreiben

Abschnitt 2 
Wahlverfahren

§ 5  Wählerliste

§ 6  Feststellung der Anzahl der zu wählenden 
Mitglieder der Kammerversammlung

§ 7  Wahlvorschläge

§ 8  Behandlung der Wahlvorschläge

§ 9  Vorbereitung der Wahl und Stimmabgabe

§ 10  Feststellung des Wahlergebnisses

§ 11  Wahlniederschrift, Beurkundung des Wahler-
gebnisses

§ 12  Aufbewahrung der Wahlunterlagen

§ 13  Wahlanfechtung

§ 14  Ersatzmitglieder

§ 15  Wiederholungswahl

Teil 2 
Wahl des Vorstandes

§ 16  Wahlverfahren

Teil 3 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 17  Bekanntmachungen

§ 18  Fristen und Termine

§ 19  Ergänzende Bestimmungen

§ 20  Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Anlage

Teil 1 
Wahl zur Kammerversammlung

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Wahlzeit

Die Wahl beginnt an dem Tag der Ausgabe der 
Wahlunterlagen (§ 9 Absatz 1 Satz 3) und endet 
am 10. April des Jahres, in dem die Wahlperiode 
einer Kammerversammlung abläuft (Wahljahr).

§ 2 
Wahlkreise

Es werden die Wahlkreise Nord, Mitte, Ost und Süd 
gebildet. Die räumliche Wahlkreiseinteilung ergibt 
sich aus der Gebietsbeschreibung der Wahlkreise, 
die dieser Verordnung als Anlage beigefügt ist. Die 
Anlage ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 3 
Wahlvorstand, Wahlleiterin oder Wahlleiter

(1) Der Vorstand der Apothekerkammer bestellt ei-
nen Wahlvorstand, der aus fünf Mitgliedern be-
steht. Bei der Zusammensetzung des Wahlvorstan-
des ist zu berücksichtigen, dass

1. mindestens vier wahlberechtigte Kammermit-
glieder bestellt werden, die sich nicht um die 
Wahl bewerben, von denen je zwei selbständige 
und nichtselbständige Kammermitglieder sein 
müssen, und

2. § 15 Absatz 1 des Gesetzes zur Gleichstellung 
der Frauen im öffentlichen Dienst (Gleichstel-
lungsgesetz – GstG) vom 13. Dezember 1994 
(GVOBl. Schl.-H. S. 562), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. März 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 93), Ressortbezeichnungen ersetzt 
durch Artikel 64 der Verordnung vom 4. April 
2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143), beachtet wird.

Für die Mitglieder des Wahlvorstandes können Er-
satzmitglieder bestellt werden. Die Namen der Mit-
glieder und der Ersatzmitglieder des Wahlvorstan-
des und ihre Funktionen sind vom Vorstand der 
Apothekerkammer bekannt zu machen. Die Mitglie-
der des Wahlvorstandes sind ehrenamtlich tätig.

(2) Der Vorstand der Apothekerkammer bestellt ein 
Mitglied des Wahlvorstandes zur Wahlleiterin oder 
zum Wahlleiter sowie ein weiteres Mitglied zur 
Stellvertreterin oder zum Stellvertreter. Die Wahllei-
terin oder der Wahlleiter führt den Vorsitz im Wahl-
vorstand.

Landesverordnung 
über die Wahl zur Kammerversammlung der Apothekerkammer Schleswig-Holstein und 

die von der Kammerversammlung durchzuführenden Wahlen 
(Wahlverordnung Apothekerkammer)

Vom 28. November 2014
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2122-6-13

Anl.
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(3) Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn ne-
ben dem vorsitzführenden Mitglied zwei weitere 
Mitglieder oder Ersatzmitglieder anwesend sind. Er 
fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Bei 
der Berechnung der Stimmenmehrheit zählen nur 
die Ja- und Neinstimmen. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des vorsitzführenden Mitglieds den 
Ausschlag.

(4) Der Wahlvorstand ist für die ordnungsgemäße 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl verant-
wortlich. Er kann sich hierzu der Unterstützung der 
Geschäftsstelle der Apothekerkammer bedienen. 
Andere wahlberechtigte Kammermitglieder, die sich 
nicht um die Wahl bewerben, können mit ihrem 
Einverständnis zur Unterstützung herangezogen 
werden.

(5) Über alle von dem Wahlvorstand oder der Wahl-
leiterin oder dem Wahlleiter getroffenen Entschei-
dungen, Feststellungen und Ermittlungen sind 
Niederschriften zu fertigen.

§ 4 
Wahlausschreiben

Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter erlässt ein 
Wahlausschreiben, das bis zum 15. Januar des 
Wahljahres bekannt zu machen und in der Ge-
schäftsstelle der Apothekerkammer auszuhängen 
ist. Dieses Wahlausschreiben enthält insbesondere

1. Beginn und Ende der Wahlzeit,

2. die Angabe, wo und in welchem Zeitraum die 
Wählerlisten (§ 5 Absatz 1) zur Einsicht auslie-
gen,

3. die Hinweise, dass nur Kammermitglieder wäh-
len können, die in eine Wählerliste eingetragen 
sind, und innerhalb welcher Frist und bei wel-
cher Stelle Einsprüche gegen die Wählerlisten 
erhoben werden können,

4. die Anzahl der in den Wahlkreisen zu wählenden 
Mitglieder der Kammerversammlung und die 
sich daraus ergebende Stimmenzahl,

5. die Aufforderung, Wahlvorschläge in der in § 7 
Absatz 1 Satz 2 genannten Frist einzureichen,

6. die Anforderungen an die Wahlvorschläge,

7. Ort und Zeitpunkt der Ermittlung des Wahler-
gebnisses,

8. den Hinweis auf das Widerspruchsrecht nach 
§ 8 Absatz 8.

Abschnitt 2 
Wahlverfahren

§ 5 
Wählerliste

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter stellt Ver-
zeichnisse der Wahlberechtigten (Wählerlisten) für 
jeden Wahlkreis auf. Innerhalb der Wählerlisten ist 
nach selbständigen und nach nichtselbständigen 

Wahlberechtigten zu trennen. Die Zugehörigkeit zur 
Gruppe der selbständigen oder der nichtselbständi-
gen Wahlberechtigten richtet sich bei nicht haupt-
beruflich tätigen Wahlberechtigten nach der zuletzt 
hauptberuflich ausgeübten Tätigkeit; soweit keine 
hauptberufliche Tätigkeit ausgeübt worden ist, ge-
hört die oder der Wahlberechtigte der Gruppe 
der Nichtselbständigen an. Die Zugehörigkeit zu ei-
nem Wahlkreis richtet sich nach dem Ort der 
überwiegenden Berufsausübung, bei Personen 
ohne Berufsausübung nach der Hauptwohnung im 
Sinne des Landesmeldegesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Juni 2004 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 214), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 27. November 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 737). 
Betreibt der Wahlberechtigte mehrere Apotheken in 
unterschiedlichen Wahlkreisen, richtet sich die Zu-
gehörigkeit zum Wahlkreis nach dem Sitz der 
Hauptapotheke. Lässt sich der zeitliche Schwer-
punkt der beruflichen Tätigkeit einer angestellten 
Apothekerin oder eines angestellten Apothekers 
nicht eindeutig feststellen oder ist diese oder die-
ser zu jeweils gleichen Anteilen in mehreren Wahl-
kreisen tätig, bestimmt der Wahlberechtigte den 
Hauptort der Berufsausübung. Die Wählerlisten 
sind vom 1. bis 7. Februar des Wahljahres bei der 
Apothekerkammer während der Geschäftszeiten 
zur Einsicht auszulegen; sie können während die-
ser Zeit auch zusätzlich auf der Homepage der 
Apothekerkammer hinterlegt werden.

(2) Jedes Kammermitglied kann beim Wahlvorstand 
bis zum 15. Februar des Wahljahres Einspruch ge-
gen die Wählerliste einlegen. Über den Einspruch 
entscheidet der Wahlvorstand bis zum 28. Februar 
des Wahljahres. Die Entscheidung ist dem Kammer-
mitglied unverzüglich mitzuteilen. Ist der Einspruch 
begründet, hat die Wahlleiterin oder der Wahlleiter 
die Wählerliste zu berichtigen.

(3) Die Wählerliste ist am 8. März des Wahljahres 
abzuschließen. Jede und jeder endgültig eingetra-
gene Wahlberechtigte erhält einen Wahlausweis.

§ 6 
Feststellung der Anzahl 

der zu wählenden Mitglieder 
der Kammerversammlung

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter ermittelt die 
Anzahl der selbständigen und nichtselbständigen 
Wahlberechtigten in jedem Wahlkreis insgesamt 
und nach Geschlechtern getrennt auf der Grund-
lage der am 1. Januar des Wahljahres registrierten 
Kammermitglieder.

(2) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter stellt die 
Anzahl der in den Wahlkreisen in den Wahlgruppen 
nach § 13 Absatz 1 Nummer 2 des Heilberufekam-
mergesetzes zu wählenden Mitglieder der Kammer-
versammlung fest. Zu diesem Zweck wird die Ge-
samtzahl der in den Wahlgruppen zu wählenden 
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Mitglieder der Kammerversammlung auf die Wahl-
kreise verteilt in der Reihenfolge der Höchstzahlen, 
die sich aus der Teilung der Zahlen der Wahlberech-
tigten in den Wahlkreisen durch 1, 2, 3 usw. 
(Höchstzahlenverfahren nach d‘Hondt) ergeben. Ist 
bei gleicher Höchstzahl nur noch ein Sitz zu verge-
ben, entscheidet das Los.

§ 7 
Wahlvorschläge

(1) Jedes wahlberechtigte Kammermitglied kann 
sich innerhalb seines Wahlkreises und seiner Wahl-
gruppe für die Wahl bewerben. Die Bewerbung er-
folgt durch die Einreichung eines Wahlvorschlags, 
der spätestens am 5. Februar des Wahljahres bis 
18.00 Uhr bei der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter 
eingegangen sein muss.

(2) In jedem Wahlkreis müssen sich mindestens 
Bewerberinnen und Bewerber in einer Anzahl zur 
Wahl stellen,

1. wie Mitglieder der Kammerversammlung nach 
§ 6 Absatz 2 in dem Wahlkreis zu wählen 
sind und

2. die dem Verhältnis zwischen weiblichen und 
männlichen Wahlberechtigten im Wahlkreis, das 
von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter im 
Höchstzahlenverfahren (§ 6 Absatz 2) ermittelt 
worden ist, entspricht.

In jedem Wahlkreis können sich über die Min-
destanzahl nach Satz 1 Nummer 1 hinaus und 
unabhängig von dem Verhältnis nach Satz 1 Num-
mer 2 weitere Bewerberinnen und Bewerber zur 
Wahl stellen.

(3) Im Wahlvorschlag sind Vor- und Zunamen, 
Wohnort und Ort der Berufsausübung sowie Ge-
burtsdatum der sich bewerbenden Person anzuge-
ben. Der Wahlvorschlag ist von der sich bewerben-
den Person zu unterzeichnen und der Wahlleiterin 
oder dem Wahlleiter im Original zu übermitteln.

(4) Jede Bewerberin und jeder Bewerber kann sich 
nur einmal bewerben.

§ 8 
Behandlung der Wahlvorschläge

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter prüft die 
Wählbarkeit der vorgeschlagenen Bewerberinnen 
und Bewerber. Wahlvorschläge nicht wählbarer Be-
werberinnen und Bewerber sind zu streichen. Die 
von der Streichung betroffenen Bewerberinnen und 
Bewerber sind unverzüglich zu benachrichtigen.

(2) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter gibt nicht 
fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge unverzüg-
lich nach Eingang unter Angabe der Gründe zu-
rück.

(3) Werden von einer Bewerberin oder einem Be-
werber mehrere Wahlvorschläge eingereicht, 
streicht die Wahlleiterin oder der Wahlleiter alle 

Wahlvorschläge der Bewerberin oder des Bewer-
bers. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Wahlvorschläge, die nicht den Erfordernissen 
des § 7 Absatz 3 entsprechen, gibt die Wahlleiterin 
oder der Wahlleiter zurück mit der Aufforderung, 
den Mangel innerhalb einer Frist von einer Woche 
zu beseitigen. Wird der Mangel nicht fristgerecht 
beseitigt, sind die Wahlvorschläge ungültig.

(5) Der Wahlvorstand entscheidet unbeschadet der 
Absätze 1 bis 4 über die Gültigkeit der Wahlvor-
schläge; Bewerberinnen und Bewerber, deren Wahl-
vorschläge für ungültig erklärt worden sind, sind 
unverzüglich zu benachrichtigen. Der Wahlvorstand 
vergibt durch Los Ordnungsnummern, die den 
Wahlvorschlägen zugeordnet werden.

(6) Ist nach Ablauf der Frist nach § 7 Absatz 1 in 
einem Wahlkreis nicht die geforderte Mindestzahl 
gültiger Wahlvorschläge nach § 7 Absatz 2 einge-
gangen, fordert die Wahlleiterin oder der Wahlleiter 
die Kammermitglieder in geeigneter Weise auf, 
Wahlvorschläge innerhalb einer Nachfrist von einer 
Woche einzureichen. Wird die Mindestzahl auch in-
nerhalb der Nachfrist nicht erreicht, findet die Wahl 
in diesem Wahlkreis nicht statt; § 15 gilt entspre-
chend. Wird bei der erneuten Wahl die Mindestzahl 
nicht erreicht, kann die Aufsichtsbehörde Ausnah-
men von den Bestimmungen des § 7 Absatz 2 zu-
lassen.

(7) Die zugelassenen Wahlvorschläge sind bis zum 
10. März des Wahljahres bekannt zu machen.

(8) Nach Bekanntmachung der Wahlvorschläge 
kann jede Bewerberin und jeder Bewerber zum 
Zwecke der Wahlwerbung die Anschriften der von 
dem jeweiligen Wahlvorschlag betroffenen Wahlbe-
rechtigten gegen Kostenerstattung von der Apo-
thekerkammer erhalten, soweit die Wahlberechtig-
ten nicht widersprochen haben. Auf das Wider-
spruchsrecht ist in dem Wahlausschreiben (§ 4) 
hinzuweisen. Die Datenempfängerinnen und Da-
tenempfänger haben die Daten spätestens einen 
Monat nach der Wahl zu löschen.

§ 9 
Vorbereitung der Wahl und Stimmabgabe

(1) Die Wahl zur Kammerversammlung findet als 
Briefwahl statt. Die Wahlunterlagen bestehen aus 
dem Stimmzettel, der die im Wahlkreis zugelasse-
nen Wahlvorschläge enthält, dem als Wahlum-
schlag bezeichneten Umschlag, dem Wahlausweis 
und einem äußeren Umschlag. Die Wahlunterlagen 
werden am 16. März des Wahljahres an die Wahl-
berechtigten abgesandt.

(2) Jede und jeder Wahlberechtigte hat so viele 
Stimmen, wie Mitglieder der Kammerversammlung 
in dem Wahlkreis in der entsprechenden Wahl-
gruppe zu wählen sind.
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Der Stimmzettel enthält Hinweise

1. auf die Zahl der in dem Wahlkreis in der entspre-
chenden Wahlgruppe zu wählenden Mitglieder 
der Kammerversammlung,

2. wie viele Stimmen demnach höchstens zu 
vergeben sind und

3. über die Umstände, die eine Stimmabgabe nach 
Absatz 4 ungültig machen können.

(3) Die Stimmabgabe erfolgt durch Übersendung 
des Stimmzettels, der sich in dem verschlossenen 
Wahlumschlag befindet, zusammen mit dem von 
der oder dem Wahlberechtigten unterzeichneten 
Wahlausweis in dem äußeren Umschlag bis zum 
10. April des Wahljahres, Eingang bis 18.00 Uhr, 
an die Wahlleiterin oder den Wahlleiter.

(4) Ungültig sind Stimmzettel,

1. die nicht durch die Wahlleiterin oder den Wahl-
leiter versandt worden sind,

2. die nicht in einem verschlossenen Wahlum-
schlag übersandt worden sind oder deren Wahl-
ausweis nicht von der oder dem Wahlberechtig-
ten unterzeichnet wurde,

3. die mehr Stimmen für Bewerberinnen und Be-
werber enthalten, als Mitglieder der Kammerver-
sammlung in dem Wahlkreis in der entsprechen-
den Wahlgruppe zu wählen sind,

4. aus denen sich der Wählerwille nicht zweifels-
frei ergibt,

5. die über die Kennzeichnung der Bewerberinnen 
und Bewerber hinaus weitere Zeichen enthalten,

6. die zusammen mit Stimmzetteln anderer Wähle-
rinnen oder Wähler in einem Wahlumschlag 
übersandt worden sind.

§ 10 
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Der Wahlvorstand stellt das Wahlergebnis inner-
halb von drei Tagen nach dem Ende der Wahl fest. 
Bei der Ermittlung des Wahlergebnisses können 
alle Kammermitglieder anwesend sein, soweit die 
verfügbaren Räumlichkeiten dies zulassen.

(2) Nach Prüfung des Wahlausweises wird der ver-
schlossene Wahlumschlag in eine Wahlurne gelegt. 
Sofern sich der Wahlvorstand bei diesen Tätigkei-
ten unterstützen lässt (§ 3 Absatz 4 Satz 2 und 3), 
muss ein Mitglied des Wahlvorstandes die Aufsicht 
führen.

(3) Befinden sich alle Wahlumschläge in den Wahl-
urnen, werden die aus den Wahlumschlägen zu 
entnehmenden Stimmzettel überprüft. Über die 
Gültigkeit der Stimmzettel entscheidet der Wahl-
vorstand. Stimmzettel, die zu Zweifeln Anlass ge-
geben haben, sind nach der Entscheidung über die 
Gültigkeit zu kennzeichnen.

(4) Der Wahlvorstand zählt die auf jede Bewerberin 
und jeden Bewerber entfallenden Stimmen. Die in 
den Wahlkreisen zu vergebenden Sitze werden auf 
die Bewerberinnen und Bewerber in der Reihen-
folge der auf sie entfallenden Stimmen verteilt. Bei 
gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los.

(5) Das Wahlergebnis ist unverzüglich bekannt zu 
machen und in der Geschäftsstelle der Apotheker-
kammer auszuhängen. Die Gewählten sind unver-
züglich schriftlich zu benachrichtigen.

§ 11 
Wahlniederschrift, Beurkundung 

des Wahlergebnisses

(1) Der Wahlvorstand fertigt über das Wahlergebnis 
eine Wahlniederschrift an, die nach Wahlkreisen 
und innerhalb der Wahlkreise nach Wahlgruppen 
gegliedert enthalten muss

1. die Anzahl der Wahlberechtigten, getrennt nach 
Geschlechtern,

2. die Anzahl der abgegebenen Stimmzettel,

3. die Anzahl aller gültigen abgegebenen Stimm-
zettel,

4. die Anzahl aller ungültigen abgegebenen Stimm-
zettel,

5. die Anzahl der gültigen abgegebenen Stimmen,

6. die Anzahl aller ungültigen abgegebenen Stim-
men und die für die Entscheidung über die Gül-
tigkeit aller zweifelhaften Stimmen maßgeben-
den Gründe,

7. die auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewer-
ber entfallenden Stimmenzahlen,

8. die Namen der gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber.

Besondere Vorkommnisse sind zu vermerken.

(2) Das Wahlergebnis wird auf der Grundlage der 
Wahlniederschrift von der Wahlleiterin oder dem 
Wahlleiter beurkundet und von allen Mitgliedern 
des Wahlvorstandes unterzeichnet.

§ 12 
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Das Wahlausschreiben, die Wahlvorschläge, die 
Wahlunterlagen, die abgegebenen Stimmzettel, die 
Niederschriften nach § 3 Absatz 5, die Wahlnieder-
schrift sowie die Bekanntmachungen des Wahlvor-
standes und der Wahlleiterin oder des Wahlleiters 
sind bis nach der nächsten Wahl zur Kammerver-
sammlung aufzubewahren.

§ 13 
Wahlanfechtung

(1) Gegen die Wahl oder die Feststellung des Wahl-
ergebnisses kann jede oder jeder Wahlberechtigte 
innerhalb von zwei Wochen nach der Bekanntma-
chung des Wahlergebnisses Einspruch erheben. 
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Der Einspruch ist bei der Wahlleiterin oder dem 
Wahlleiter schriftlich oder zur Niederschrift zu 
erklären. Über den Einspruch entscheidet die 
neu zusammengetretene Kammerversammlung 
nach Vorprüfung durch den Wahlvorstand.

(2) Ergibt die Wahlprüfung, dass ein Mitglied der 
Kammerversammlung nicht wählbar war, ist des-
sen Wahl für ungültig zu erklären. Seine Mitglied-
schaft ruht, solange der Beschluss der Kammerver-
sammlung noch nicht rechtskräftig ist; § 14 gilt 
entsprechend.

(3) Ergibt die Wahlprüfung, dass bei der Vorberei-
tung oder Durchführung der Wahl Unregelmäßig-
keiten vorgekommen sind, die auf das Wahlergeb-
nis von Einfluss gewesen sein können, wird die 
Wahl in den entsprechenden Wahlkreisen für ungül-
tig erklärt und insoweit eine Wiederholungswahl 
angeordnet. Die Mitglieder der neu gewählten 
Kammerversammlung bleiben bis zum Abschluss 
der Wiederholungswahl im Amt.

(4) Ergibt die Wahlprüfung, dass das Wahlergebnis 
unrichtig festgestellt worden ist, ist die Feststel-
lung aufzuheben und eine Neufeststellung anzuord-
nen. Andernfalls ist das festgestellte Wahlergebnis 
zu bestätigen. Bis zur Neufeststellung bleibt das 
gewählte Mitglied im Amt.

(5) Die Entscheidung der Kammerversammlung ist 
zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen und dem Kammermitglied, das den 
Einspruch erhoben hatte, und dem gewählten Mit-
glied, das von der Entscheidung betroffen ist, zu- 
zustellen.

§ 14 
Ersatzmitglieder

An die Stelle eines ausgeschiedenen Kammermit-
glieds tritt unabhängig vom Geschlecht die Bewer-
berin oder der Bewerber des gleichen Wahlkreises 
mit der nächsthöchsten Stimmenzahl als Ersatzmit-
glied. Bei Stimmengleichheit entscheidet das von 
der Präsidentin oder dem Präsidenten der Apothe-
kerkammer zu ziehende Los. Der Vorstand der Apo-
thekerkammer stellt fest, wer in die Kammerver-
sammlung eintritt, und macht dies bekannt. Hat 
sich in dem entsprechenden Wahlkreis keine wei-
tere Person beworben, bleibt der Platz leer.

§ 15 
Wiederholungswahl

Der Termin für eine Wiederholungswahl wird vom 
Vorstand der Apothekerkammer im Einvernehmen 
mit der Aufsichtsbehörde festgesetzt. Auf die Wie-
derholungswahl sind die Vorschriften für die Haupt-
wahl anzuwenden; dabei sind diejenigen Entschei-
dungen oder Feststellungen erneut zu treffen und 
Ermittlungen erneut anzustellen, die im Wahlprü-
fungsverfahren für fehlerhaft oder unrichtig erkannt 
worden sind.

Teil 2 
Wahl des Vorstandes

§ 16 
Wahlverfahren

(1) Die Kammerversammlung soll innerhalb von 
zwei Monaten nach dem Ende ihrer Wahl zur Wahl 
des Vorstandes zusammentreten. Die Einberufung 
erfolgt nach den Vorschriften der Hauptsatzung.
(2) Die Präsidentin oder der Präsident der Apothe-
kerkammer eröffnet die Sitzung und gibt die Lei-
tung an das an Lebensjahren älteste Mitglied der 
Kammerversammlung ab, das die Bildung eines 
Wahlausschusses veranlasst. Der Wahlausschuss 
besteht aus einer oder einem Vorsitzenden, die 
oder der die Wahl leitet, und zwei weiteren Mitglie-
dern. Die Mitglieder des Wahlausschusses müssen 
keine Kammermitglieder sein; die Kammerver-
sammlung wählt die Mitglieder durch Zuruf, bei 
mehreren Vorschlägen mit der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen.
(3) Die Bewerberinnen und Bewerber für den Vor-
stand werden von den Mitgliedern der Kammerver-
sammlung vorgeschlagen unter ausdrücklichem 
Hinweis darauf, welche Funktion sie im Vorstand 
einnehmen sollen. Die Wahlvorschläge sollen min-
destens Bewerberinnen und Bewerber in der An-
zahl enthalten, die dem Verhältnis zwischen weib- 
lichen und männlichen Mitgliedern der Kammer- 
versammlung entspricht. Mitglieder des Wahl- 
ausschusses können nicht vorgeschlagen werden.
(4) Die Wahl des Vorstandes ist geheim und erfolgt 
schriftlich. Jedes Mitglied des Vorstandes ist mit 
verdeckten Stimmzetteln in besonderen Wahlhand-
lungen zu wählen.
(5) Stehen für einen Sitz im Vorstand mehr als zwei 
Bewerberinnen und Bewerber zur Wahl und erhält 
keine oder keiner davon die Mehrheit der abgege-
benen Stimmen, findet eine Stichwahl zwischen 
den beiden sich bewerbenden Personen mit den 
höchsten Stimmenzahlen statt. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das von der oder dem Vorsitzen-
den des Wahlausschusses zu ziehende Los.
(6) Der Wahlausschuss entscheidet über die Gültig-
keit der abgegebenen Stimmen und stellt das Wahl-
ergebnis fest.
(7) Auf das weitere Verfahren sind die Bestimmun-
gen über die Wahl zur Kammerversammlung sinn-
gemäß anzuwenden.

Teil 3 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 17 
Bekanntmachungen

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, erfolgen 
die nach dieser Wahlverordnung erforderlichen Be-
kanntmachungen im Mitteilungsblatt der Apothe-
kerkammer. Die Bekanntmachung der zugelassenen 
Wahlvorschläge kann auch durch Rundschreiben an 
alle Wahlberechtigten erfolgen.
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(2) Ist eine rechtzeitige Bekanntmachung im Mittei-
lungsblatt nicht möglich, erfolgt die Bekanntma-
chung
1. in einer Veröffentlichung, die allen Wahlberech-

tigten zugeht, oder
2. durch Rundschreiben an alle Wahlberechtigten.

§ 18 
Fristen und Termine

Fällt ein nach dieser Verordnung bestimmter Tag 
oder der erste oder letzte Tag einer Frist auf einen 
Sonnabend oder einen Sonn- oder Feiertag, tritt 
an die Stelle des bestimmten Tages der nächste 
Werktag.

§ 19 
Ergänzende Bestimmungen

(1) Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen nach die-
ser Verordnung richten sich nach den Vorschriften 
der Verwaltungsgerichtsordnung.

(2) Soweit die Vorschriften dieser Verordnung keine 
abweichenden Bestimmungen enthalten, sind auf 
die Wahl zur Kammerversammlung und des Vor-
standes das Landeswahlgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. Oktober 1991 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 442, ber. S. 637), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 12. September 2014 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 224), und die Landeswahlordnung vom 
17. Juli 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 430), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 1. Juli 2014 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 152), sinngemäß anzuwenden.

§ 20 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2015 in 
Kraft. 
(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf von fünf Jah-
ren nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 28. November 2014

K r i s t i n  A l he i t 
Ministerin 

 für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft 
und Gleichstellung 

Anlage 
zu § 2 
Gebietsbeschreibung der Wahlkreise
Wahlkreis Nord:
Stadt Flensburg;
Kreis Schleswig-Flensburg;
Kreis Nordfriesland;
Kreis Dithmarschen;
aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde folgende Städte 
und Gemeinden:
Ahlefeld, Altenhof, Ascheffel, Barkelsby, Bistensee, 
Brekendorf, Brodersby, Bünsdorf, Damendorf, Damp, 
Dörphof, Eckernförde, Felm, Fleckeby, Gammelby, Get-
torf, Goosefeld, Groß Wittensee, Güby, Haby, Holtsee, 
Holzbunge, Holzdorf, Hütten, Hummelfeld, Karby, Klein 
Wittensee, Kosel, Lindau, Loose, Neudorf-Bornstein, 
Neuwittenbek, Noer, Osdorf, Osterby, Owschlag, Rie-
seby, Schinkel, Schwedeneck, Sehestedt, Thumby, Tüt-
tendorf, Waabs, Windeby, Winnemark.
Wahlkreis Mitte:
Landeshauptstadt Kiel;
Stadt Neumünster;
Kreis Rendsburg Eckernförde ohne die Städte und Ge-
meinden, die zum Wahlkreis Nord gehören.
Wahlkreis Ost:
Hansestadt Lübeck;
Kreis Ostholstein;
Kreis Plön;
aus dem Kreis Segeberg folgende Städte und Gemein-
den:
Bad Segeberg, Bahrenhof, Bebensee, Blunk, Bornhöved, 
Bühnsdorf, Daldorf, Damsdorf, Dreggers, Fahrenkrug, 
Geschendorf, Glasau, Gönnebek, Groß Gladdebrügge, 
Groß Kummerfeld, Groß Niendorf, Groß Rönnau, Högers-

dorf, Klein Rönnau, Krems II, Kükels, Leezen, Mözen, 
Negernbötel, Nehms, Neuengörs, Neversdorf, Pronsdorf, 
Rickling, Rohlstorf, Schakendorf, Schieren, Schmalen-
see, Schwissel, Seedorf, Stipsdorf, Stocksee, Strukdorf, 
Tarbek, Tensfeld, Trappenkamp, Travenhorst, Wahlstedt, 
Wakendorf I, Weede, Wensin, Westerrade, Wittenborn;
aus dem Kreis Stormarn folgende Städte und Gemein-
den:
Badendorf, Bad Oldesloe, Barnitz, Feldhorst, Grabau, 
Hamberge, Heidekamp, Heilshoop, Klein Wesenberg, 
Meddewade, Mönkhagen, Neritz, Pölitz, Rehhorst, Rein-
feld, Rethwisch, Rümpel, Travenbrück, Wesenberg, Wes-
terau, Zarpen;
aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg die Städte und Ge-
meinden, die nicht zum Wahlkreis Süd gehören.
Wahlkreis Süd:
Kreis Pinneberg;
Kreis Steinburg;
aus dem Kreis Segeberg die Städte und Gemeinden, die 
nicht zum Wahlkreis Ost gehören;
aus dem Kreis Stormarn die Städte und Gemeinden, die 
nicht zum Wahlkreis Ost gehören;
aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg folgende Städte, 
Gemeinden und gemeindefreies Gebiet:
Aumühle, Basedow, Basthorst, Börnsen, Bröthen, Brun-
storf, Buchhorst, Büchen, Dahmker, Dalldorf, Dassen-
dorf, Elmenhorst, Escheburg, Fitzen, Fuhlenhagen, 
Geesthacht, Grabau, Groß Pampau, Grove, Gülzow, Ham-
felde, Hamwarde, Havekost, Hohenhorn, Juliusburg, Kan-
kelau, Kasseburg, Klein Pampau, Köthel, Kollow, Kröp-
pelshagen-Fahrendorf, Krüzen, Krukow, Kuddewörde, 
Lauenburg/Elbe, Lanze, Lütau, Möhnsen, Mühlenrade, 
Müssen, Roseburg, Sachsenwald, Sahms, Schnakenbek, 
Schretstaken, Schulendorf, Schwarzenbek, Siebenei-
chen, Talkau, Tramm, Wangelau, Wentorf bei Hamburg, 
Wiershop, Witzeeze, Wohltorf, Worth.
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Aufgrund des § 20 des Gesetzes über die Kam-
mern und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heil- 
berufe (Heilberufekammergesetz – HBKG) vom 
29. Februar 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 248), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Ja-
nuar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 17), verordnet das 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissen-
schaft und Gleichstellung:

Inhaltsübersicht:

Teil 1 
Wahl zur Kammerversammlung

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1  Wahlzeit

§ 2  Wahlkreis

§ 3  Wahlvorstand, Wahlleiterin oder Wahlleiter

§ 4  Wahlausschreiben

Abschnitt 2 
Wahlverfahren

§ 5  Wählerliste

§ 6  Feststellung der Anzahl der zu wählenden 
Mitglieder der Kammerversammlung

§ 7  Wahlvorschläge

§ 8  Behandlung der Wahlvorschläge

§ 9  Vorbereitung der Wahl und Stimmabgabe

§ 10  Feststellung des Wahlergebnisses

§ 11  Wahlniederschrift, Beurkundung des Wahler-
gebnisses

§ 12  Aufbewahrung der Wahlunterlagen

§ 13  Wahlanfechtung

§ 14  Ersatzmitglieder

§ 15  Wiederholungswahl

Teil 2 
Wahl des Vorstandes

§ 16  Wahlverfahren

Teil 3 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 17  Bekanntmachungen

§ 18  Fristen und Termine

§ 19  Ergänzende Bestimmungen

§ 20  Inkrafttreten

Teil 1 
Wahl zur Kammerversammlung

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Wahlzeit

Die Wahl beginnt an dem Tag der Ausgabe der 
Wahlunterlagen (§ 9 Absatz 1 Satz 3) und endet 
am 10. Juli des Jahres, in dem die Wahlperiode 
einer Kammerversammlung abläuft (Wahljahr).

§ 2 
Wahlkreis

Die Wahl wird in einem Wahlkreis durchgeführt. 
Der Wahlkreis entspricht dem Gebiet des Landes 
Schleswig-Holstein.

§ 3 
Wahlvorstand, Wahlleiterin oder Wahlleiter

(1) Der Vorstand der Psychotherapeutenkammer 
bestellt einen Wahlvorstand, der aus fünf Mitglie-
dern besteht. Bei der Zusammensetzung des Wahl-
vorstandes ist zu berücksichtigen, dass

1. mindestens vier Kammermitglieder bestellt wer-
den, die sich nicht selbst um die Wahl bewer-
ben, 

2. ein Mitglied der Fachrichtung Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie angehören muss und

3. § 15 Absatz 1 des Gesetzes zur Gleichstellung 
der Frauen im öffentlichen Dienst (Gleichstel-
lungsgesetz - GstG) vom 13. Dezember 1994 
(GVOBl. Schl.-H. S. 562), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. März 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 93), Ressortbezeichnungen ersetzt 
durch Artikel 64 der Verordnung vom 4. April 
2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143), beachtet wird.

Für die Mitglieder des Wahlvorstandes können Er-
satzmitglieder bestellt werden. Die Namen der Mit-
glieder und der Ersatzmitglieder des Wahlvorstan-
des und ihre Funktionen sind vom Vorstand der 
Psychotherapeutenkammer bekannt zu machen. 
Die Mitglieder des Wahlvorstandes sind ehrenamt-
lich tätig.

(2) Der Vorstand der Psychotherapeutenkammer 
bestellt ein Mitglied des Wahlvorstandes zur Wahl-
leiterin oder zum Wahlleiter sowie ein weiteres Mit-
glied zur Stellvertreterin oder zum Stellvertreter. 
Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter führt den Vor-
sitz im Wahlvorstand.

Landesverordnung 
über die Wahl zur Kammerversammlung der Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein 

und die von der Kammerversammlung durchzuführenden Wahlen 
(Wahlverordnung Psychotherapeutenkammer)

Vom 28. November 2014
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2122-6-14
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(3) Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn ne-
ben dem vorsitzführenden Mitglied zwei weitere 
Mitglieder oder Ersatzmitglieder anwesend sind. Er 
fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Bei 
der Berechnung der Stimmenmehrheit zählen nur 
die Ja- und Neinstimmen. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des vorsitzführenden Mitglieds den 
Ausschlag.
(4) Der Wahlvorstand ist für die ordnungsgemäße 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl verant-
wortlich. Er kann sich hierzu der Unterstützung der 
Geschäftsstelle der Psychotherapeutenkammer be-
dienen. Andere wahlberechtigte Kammermitglieder, 
die sich nicht um die Wahl bewerben, können mit 
ihrem Einverständnis zur Unterstützung herangezo-
gen werden.
(5) Über alle von dem Wahlvorstand oder der Wahl-
leiterin oder dem Wahlleiter getroffenen Entschei-
dungen, Feststellungen und Ermittlungen sind Nie-
derschriften zu fertigen.

§ 4 
Wahlausschreiben

Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter erlässt ein 
Wahlausschreiben, das bis zum 15. April des Wahl-
jahres bekannt zu machen und in der Geschäfts-
stelle der Psychotherapeutenkammer auszuhängen 
ist. Dieses Wahlausschreiben enthält insbesondere
1. Beginn und Ende der Wahlzeit,
2. die Angabe, wo und in welchem Zeitraum die 

Wählerliste (§ 5 Absatz 1) zur Einsicht ausliegt,
3. die Hinweise, dass nur Kammermitglieder wäh-

len können, die in eine Wählerliste eingetragen 
sind, und innerhalb welcher Frist und bei wel-
cher Stelle Einsprüche gegen die Wählerlisten 
erhoben werden können,

4. die Anzahl der zu wählenden Mitglieder der 
Kammerversammlung und die sich daraus erge-
bende Stimmenzahl,

5. die Aufforderung, Wahlvorschläge in der in § 7 
Absatz 1 Satz 2 genannten Frist einzureichen,

6. die Anforderungen an die Wahlvorschläge,
7. Ort und Zeitpunkt der Ermittlung des Wahler-

gebnisses,
8. den Hinweis auf das Erfordernis einer Entschei-

dung nach § 6 Absatz 1 Satz 2,
9. den Hinweis auf das Widerspruchsrecht nach 

§ 8 Absatz 8.
Abschnitt 2 

Wahlverfahren
§ 5 

Wählerliste
(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter stellt ein 
Verzeichnis der Wahlberechtigten (Wählerliste) auf. 
Innerhalb der Wählerliste ist nach Psychologischen 
Psychotherapeutinnen und Psychologischen Psy-

chotherapeuten sowie nach Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten zu trennen. Die 
Wählerliste ist vom 1. bis 7. Mai des Wahljahres 
bei der Psychotherapeutenkammer während der 
Geschäftszeiten zur Einsichtnahme durch Kammer-
mitglieder auszulegen; sie kann während dieser 
Zeit auch zusätzlich auf der Homepage der Psycho-
therapeutenkammer hinterlegt werden.
(2) Jedes Kammermitglied kann beim Wahlvorstand 
bis zum 15. Mai des Wahljahres Einspruch gegen 
die Wählerliste einlegen. Über den Einspruch ent-
scheidet der Wahlvorstand bis zum 28. Mai des 
Wahljahres. Die Entscheidung ist dem Kammermit-
glied unverzüglich mitzuteilen. Ist der Einspruch 
begründet, hat die Wahlleiterin oder der Wahlleiter 
die Wählerliste zu berichtigen.
(3) Die Wählerliste ist am 8. Juni des Wahljahres 
abzuschließen. Jede und jeder endgültig eingetra-
gene Wahlberechtigte erhält einen Wahlausweis.

§ 6 
Feststellung der Anzahl der zu wählenden 

Mitglieder der Kammerversammlung
(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter ermittelt die 
Anzahl der Psychologischen Psychotherapeutinnen 
und Psychologischen Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten insge-
samt und nach Geschlechtern getrennt auf der 
Grundlage der am 1. Januar des Wahljahres regist-
rierten Kammermitglieder. Wer die Approbation für 
beide Gruppen nach § 13 Absatz 1 Nummer 3 des 
Heilberufekammergesetzes (Wahlgruppen) besitzt, 
hat sich innerhalb von zehn Tagen nach schriftli-
cher Aufforderung zu entscheiden, in welcher 
Wahlgruppe sie oder er das Wahlrecht ausüben 
will. Erfolgt die Entscheidung nicht eindeutig und 
fristgerecht, wird sie oder er der größeren Wahl-
gruppe zugeordnet.
(2) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter stellt die 
Anzahl der in den Wahlgruppen zu wählenden Mit-
glieder der Kammerversammlung fest. Zu diesem 
Zweck wird die Gesamtzahl der in den Wahlgrup-
pen zu wählenden Mitglieder der Kammerversamm-
lung in der Reihenfolge der Höchstzahlen, die sich 
aus der Teilung der Zahlen der Wahlberechtigten 
durch 1, 2, 3 usw. (Höchstzahlenverfahren nach 
d‘Hondt) ergeben, verteilt. Ist bei gleicher Höchst-
zahl nur noch ein Sitz zu vergeben, entscheidet das 
Los.

§ 7 
Wahlvorschläge

(1) Jedes wahlberechtigte Kammermitglied kann ei-
nen Wahlvorschlag für die Wahlgruppe machen, in 
welcher das Wahlrecht ausgeübt wird. Der Wahl-
vorschlag muss spätestens am 5. Mai des Wahljah-



30 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2015; Ausgabe 29. Januar 2015 Nr. 1

res bis 18.00 Uhr bei der Wahlleiterin oder dem 
Wahlleiter eingegangen sein.
(2) Jeder Wahlvorschlag muss mindestens drei Be-
werberinnen und Bewerber in einem Verhältnis zu-
einander enthalten, welches dem Verhältnis zwi-
schen weiblichen und männlichen Wahlberechtig-
ten, das von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter 
im Höchstzahlenverfahren (§ 6 Absatz 2) ermittelt 
worden ist, entspricht. Die Wahlvorschläge können 
über die Mindestanzahl hinaus und unabhängig von 
dem vorstehenden Verhältnis weitere Bewerberin-
nen und Bewerber enthalten.

(3) In allen Wahlvorschlägen zusammen müssen 
mindestens Bewerberinnen und Bewerber in einer 
Anzahl enthalten sein,

1. wie Mitglieder der Kammerversammlung nach 
§ 6 Absatz 2 in der jeweiligen Wahlgruppe zu 
wählen sind und

2. die dem Verhältnis zwischen weiblichen und 
männlichen Wahlberechtigten, das von der 
Wahlleiterin oder dem Wahlleiter im Höchstzah-
lenverfahren (§ 6 Absatz 2) ermittelt worden 
ist, entspricht.

(4) Im Wahlvorschlag sind Vor- und Zunamen, 
Wohnort und Ort der Berufsausübung, Approbation 
als Psychologische Psychotherapeutin oder Psy-
chologischer Psychotherapeut oder als Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin oder Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut, Zugehörigkeit zur 
Wahlgruppe nach § 6 Absatz 1 Satz 2 sowie Ge-
burtsdatum der sich bewerbenden Person anzuge-
ben. Der Wahlvorschlag ist von den sich bewerben-
den Personen zu unterzeichnen und der Wahlleite-
rin oder dem Wahlleiter im Original zu übermitteln. 
Eine Unterzeichnerin oder ein Unterzeichner ist als 
Vertrauensperson, eine weitere als stellvertretende 
Vertrauensperson zu kennzeichnen. Die Vertrauens-
person ist befugt und verpflichtet, den Wahlvor-
schlag gegenüber dem Wahlvorstand zu vertreten 
und Erklärungen und Entscheidungen des Wahlvor-
standes entgegenzunehmen.

(5) Jede Bewerberin und jeder Bewerber kann nur 
auf einem Wahlvorschlag vorgeschlagen werden.

§ 8 
Behandlung der Wahlvorschläge

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter prüft die 
Wählbarkeit der vorgeschlagenen Bewerberinnen 
und Bewerber. Wahlvorschläge nicht wählbarer Be-
werberinnen und Bewerber sind zu streichen. Die 
von der Streichung betroffenen Bewerberinnen und 
Bewerber sind unverzüglich zu benachrichtigen.

(2) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter gibt nicht 
fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge unverzüg-
lich nach Eingang unter Angabe der Gründe zu-
rück.

(3) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter hat Bewer-
berinnen und Bewerber, die auf mehreren Wahlvor-
schlägen genannt sind, von allen Wahlvorschlägen 
zu streichen. Absatz 1 Satz 3 ist entsprechend an-
zuwenden.

(4) Wahlvorschläge, die nicht den Erfordernissen 
des § 7 Absatz 2 und 4 entsprechen, gibt die 
Wahlleiterin oder der Wahlleiter mit der Aufforde-
rung zurück, den Mangel innerhalb einer Frist von 
einer Woche zu beseitigen. Wird die Frist hierfür 
nicht eingehalten oder wird in den übrigen Fällen 
der Mangel nicht fristgerecht beseitigt, ist der 
Wahlvorschlag ungültig.

(5) Der Wahlvorstand entscheidet unbeschadet der 
Absätze 1 bis 4 über die Gültigkeit der Wahlvor-
schläge; Bewerberinnen und Bewerber, deren Wahl-
vorschläge für ungültig erklärt worden sind, sind 
ebenso wie die Vertrauensperson unverzüglich zu 
benachrichtigen. Der Wahlvorstand vergibt durch 
Los Ordnungsnummern, die den Wahlvorschlägen 
zugeordnet werden.

(6) Ist nach Ablauf der Frist nach § 7 Absatz 1 
nicht die geforderte Mindestzahl gültiger Wahlvor-
schläge nach § 7 Absatz 2 eingegangen, fordert 
die Wahlleiterin oder der Wahlleiter die Kammermit-
glieder in geeigneter Weise auf, Wahlvorschläge in-
nerhalb einer Nachfrist von einer Woche einzurei-
chen. Wird die Mindestzahl auch innerhalb der 
Nachfrist nicht erreicht, findet die Wahl nicht statt; 
§ 15 gilt entsprechend. Wird bei einer erneuten 
Wahl die Mindestzahl nicht erreicht, kann die Auf-
sichtsbehörde Ausnahmen von den Bestimmungen 
des § 7 Absatz 2 zulassen.

(7) Die zugelassenen Wahlvorschläge sind bis zum 
10. Juni des Wahljahres bekannt zu machen.

(8) Nach Bekanntmachung der Wahlvorschläge 
kann jede Bewerberin und jeder Bewerber zum 
Zwecke der Wahlwerbung die Anschriften der von 
dem jeweiligen Wahlvorschlag betroffenen Wahlbe-
rechtigten gegen Kostenerstattung von der Psycho-
therapeutenkammer erhalten, soweit die Wahlbe-
rechtigten nicht widersprochen haben. Auf das Wi-
derspruchsrecht ist in dem Wahlausschreiben (§ 4) 
hinzuweisen. Die Datenempfängerinnen oder Da-
tenempfänger haben die Daten spätestens einen 
Monat nach der Wahl zu löschen.

§ 9 
Vorbereitung der Wahl und Stimmabgabe

(1) Die Wahl zur Kammerversammlung findet als 
Briefwahl statt. Die Wahlunterlagen bestehen aus 
dem Stimmzettel, der die zugelassenen Wahlvor-
schläge enthält, dem als Wahlumschlag bezeichne-
ten Umschlag, dem Wahlausweis und einem äuße-
ren Umschlag. Die Wahlunterlagen werden am 
16. Juni des Wahljahres an die Wahlberechtigten 
abgesandt.
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(2) Es können Bewerberinnen und Bewerber aus 
verschiedenen Wahlvorschlägen gewählt werden. 
Auf eine Bewerberin oder einen Bewerber können 
mehrere Stimmen oder alle Stimmen vereinigt wer-
den. Jede und jeder Wahlberechtigte hat so viele 
Stimmen, wie Mitglieder der Kammerversammlung 
in der entsprechenden Wahlgruppe zu wählen sind.
Der Stimmzettel enthält Hinweise
1. auf die Zahl der in der entsprechenden Wahl-

gruppe zu wählenden Mitglieder der Kammer-
versammlung,

2. wie viele Stimmen demnach höchstens zu ver-
geben sind und wie sie vergeben werden kön-
nen und

3. über die Umstände, die eine Stimmabgabe nach 
Absatz 4 ungültig machen können.

(3) Die Stimmabgabe erfolgt durch Übersendung 
des Stimmzettels, der sich in dem verschlossenen 
Wahlumschlag befindet, zusammen mit dem von 
der oder dem Wahlberechtigten unterzeichneten 
Wahlausweis in dem äußeren Umschlag bis zum 
10. Juli des Wahljahres, Eingang bis 18.00 Uhr, an 
die Wahlleiterin oder den Wahlleiter.
(4) Ungültig sind Stimmzettel,
1. die nicht durch die Wahlleiterin oder den Wahl-

leiter versandt worden sind,
2. die nicht in einem verschlossenen Wahlum-

schlag übersandt worden sind oder deren Wahl-
ausweis nicht von der oder dem Wahlberechtig-
ten unterzeichnet wurde,

3. die mehr Stimmen für Bewerberinnen und 
Bewerber enthalten, als Mitglieder der Kammer-
versammlung in der entsprechenden Wahl-
gruppe zu wählen sind,

4. aus denen sich der Wählerwille nicht zweifels-
frei ergibt,

5. die über die Kennzeichnung der Bewerberinnen 
und Bewerber hinaus weitere Zeichen enthalten,

6. die zusammen mit Stimmzetteln anderer Wähle-
rinnen oder Wähler in einem Wahlumschlag 
übersandt worden sind.

§ 10 
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Der Wahlvorstand stellt das Wahlergebnis inner-
halb von drei Tagen nach dem Ende der Wahl fest. 
Bei der Ermittlung des Wahlergebnisses können 
alle Kammermitglieder anwesend sein, soweit die 
verfügbaren Räumlichkeiten dies zulassen.
(2) Nach Prüfung des Wahlausweises wird der ver-
schlossene Wahlumschlag in eine Wahlurne gelegt. 
Sofern sich der Wahlvorstand bei diesen Tätigkei-
ten unterstützen lässt (§ 3 Absatz 4 Satz 2 und 3), 
muss ein Mitglied des Wahlvorstandes die Aufsicht 
führen.

(3) Befinden sich alle Wahlumschläge in der Wahl-
urne, werden die aus den Wahlumschlägen zu ent-
nehmenden Stimmzettel überprüft. Über die Gültig-
keit der Stimmzettel entscheidet der Wahlvorstand. 
Stimmzettel, die zu Zweifeln Anlass gegeben ha-
ben, sind nach der Entscheidung über die Gültig-
keit zu kennzeichnen.
(4) Der Wahlvorstand zählt die auf jeden Wahlvor-
schlag und innerhalb des Wahlvorschlages auf jede 
Bewerberin und jeden Bewerber entfallenden Stim-
men. Die den einzelnen Wahlvorschlägen zustehen-
den Sitze werden nach dem Höchstzahlenverfahren 
(§ 6 Absatz 2) ermittelt. Innerhalb der Wahlvor-
schläge werden die Sitze auf die Bewerberinnen 
und Bewerber in der Reihenfolge der auf sie entfal-
lenden Stimmen verteilt. Bei gleicher Höchstzahl 
oder Stimmenzahl entscheidet das Los. Entfallen 
gemäß Satz 2 auf einen Wahlvorschlag mehr Sitze, 
als Bewerberinnen und Bewerber für diesen Wahl-
vorschlag vorhanden sind, werden die freiwerden-
den Sitze auf die verbleibenden Wahlvorschläge 
entsprechend Satz 2 verteilt.
(5) Das Wahlergebnis ist unverzüglich bekannt zu 
machen und in der Geschäftsstelle der Psychothe-
rapeutenkammer auszuhängen. Die Gewählten sind 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

§ 11 
Wahlniederschrift, Beurkundung 

des Wahlergebnisses
(1) Der Wahlvorstand fertigt über das Wahlergebnis 
eine Wahlniederschrift an, die nach Wahlgruppen 
gegliedert enthalten muss
 1. die Anzahl der Wahlberechtigten, getrennt 

nach Geschlechtern,
 2. die Anzahl der abgegebenen Stimmzettel,
 3. die Anzahl aller gültigen abgegebenen Stimm-

zettel,
 4. die Anzahl aller ungültigen abgegebenen 

Stimmzettel,
 5. die Anzahl der gültigen abgegebenen Stim-

men,
 6. die Anzahl aller ungültigen abgegebenen Stim-

men und die für die Entscheidung über die Gül-
tigkeit aller zweifelhaften Stimmen maßgeben-
den Gründe,

 7. die auf die einzelnen Bewerberinnen und Be-
werber entfallenden Stimmenzahlen,

 8. die Verteilung der Stimmen auf die einzelnen 
Wahlvorschläge,

 9. die auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen-
den Sitze,

10. die Namen der gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber.

Besondere Vorkommnisse sind zu vermerken.
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(2) Das Wahlergebnis wird auf der Grundlage der 
Wahlniederschrift von der Wahlleiterin oder dem 
Wahlleiter beurkundet und von allen Mitgliedern 
des Wahlvorstandes unterzeichnet.

§ 12 
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Das Wahlausschreiben, die Wahlvorschläge, die 
Wahlunterlagen, die abgegebenen Stimmzettel, die 
Niederschriften nach § 3 Absatz 5, die Wahlnieder-
schrift sowie die Bekanntmachungen des Wahlvor-
standes und der Wahlleiterin oder des Wahlleiters 
sind bis nach der nächsten Wahl zur Kammerver-
sammlung aufzubewahren.

§ 13 
Wahlanfechtung

(1) Gegen die Wahl oder die Feststellung des Wahl-
ergebnisses kann jede oder jeder Wahlberechtigte 
innerhalb von zwei Wochen nach der Bekanntma-
chung des Wahlergebnisses Einspruch erheben. 
Der Einspruch ist bei der Wahlleiterin oder dem 
Wahlleiter schriftlich oder zur Niederschrift zu er-
klären. Über den Einspruch entscheidet die neu zu-
sammengetretene Kammerversammlung nach Vor-
prüfung durch den Wahlvorstand.
(2) Ergibt die Wahlprüfung, dass ein Mitglied der 
Kammerversammlung nicht wählbar war, ist des-
sen Wahl für ungültig zu erklären. Seine Mitglied-
schaft ruht, solange der Beschluss der Kammerver-
sammlung noch nicht rechtskräftig ist; § 14 gilt 
entsprechend.
(3) Ergibt die Wahlprüfung, dass bei der Vorberei-
tung oder Durchführung der Wahl Unregelmäßig-
keiten vorgekommen sind, die auf das Wahlergeb-
nis von Einfluss gewesen sein können, wird die 
Wahl für ungültig erklärt und eine Wiederholungs-
wahl angeordnet. Die Mitglieder der neu gewählten 
Kammerversammlung bleiben bis zum Abschluss 
der Wiederholungswahl im Amt.
(4) Ergibt die Wahlprüfung, dass das Wahlergebnis 
unrichtig festgestellt worden ist, ist die Feststel-
lung aufzuheben und eine Neufeststellung anzuord-
nen. Andernfalls ist das festgestellte Wahlergebnis 
zu bestätigen. Bis zur Neufeststellung bleibt das 
gewählte Mitglied im Amt.
(5) Die Entscheidung der Kammerversammlung ist 
zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen und dem Kammermitglied, das den Ein-
spruch erhoben hatte, und dem gewählten Mit-
glied, das von der Entscheidung betroffen ist, zuzu-
stellen.

§ 14 
Ersatzmitglieder

An die Stelle eines ausgeschiedenen Kammermit-
glieds tritt unabhängig vom Geschlecht die Bewer-
berin oder der Bewerber mit der nächsthöchsten 
Stimmenzahl als Ersatzmitglied. Bei Stimmengleich-

heit entscheidet das von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten der Psychotherapeutenkammer zu zie-
hende Los. Der Vorstand der Psychotherapeuten-
kammer stellt fest, wer in die Kammerversammlung 
eintritt, und macht dies bekannt. Hat sich keine 
weitere Person beworben, bleibt der Platz leer.

§ 15 
Wiederholungswahl

Der Termin für eine Wiederholungswahl wird vom 
Vorstand der Psychotherapeutenkammer im Einver-
nehmen mit der Aufsichtsbehörde festgesetzt. Auf 
die Wiederholungswahl sind die Vorschriften für die 
Hauptwahl anzuwenden; dabei sind diejenigen Ent-
scheidungen oder Feststellungen erneut zu treffen 
und Ermittlungen erneut anzustellen, die im Wahl-
prüfungsverfahren für fehlerhaft oder unrichtig er-
kannt worden sind.

Teil 2 
Wahl des Vorstandes

§ 16 
Wahlverfahren

(1) Die Kammerversammlung soll innerhalb von 
zwei Monaten nach dem Ende ihrer Wahl zur Wahl 
des Vorstandes zusammentreten. Die Einberufung 
erfolgt nach den Vorschriften der Hauptsatzung.
(2) Die Präsidentin oder der Präsident der Psycho-
therapeutenkammer eröffnet die Sitzung und gibt 
die Leitung an das an Lebensjahren älteste Mitglied 
der Kammerversammlung ab, das die Bildung eines 
Wahlausschusses veranlasst. Der Wahlausschuss 
besteht aus einer oder einem Vorsitzenden, die 
oder der die Wahl leitet, und zwei weiteren Mitglie-
dern. Die Mitglieder des Wahlausschusses müssen 
keine Kammermitglieder sein; die Kammerver-
sammlung wählt die Mitglieder durch Zuruf, bei 
mehreren Vorschlägen mit der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen.
(3) Die Bewerberinnen und Bewerber für den Vor-
stand werden von den Mitgliedern der Kammerver-
sammlung vorgeschlagen unter ausdrücklichem 
Hinweis darauf, welche Funktion sie im Vorstand 
einnehmen sollen. Die Wahlvorschläge sollen min-
destens Bewerberinnen und Bewerber in der An-
zahl enthalten, die dem Verhältnis zwischen weibli-
chen und männlichen Mitgliedern der Kammerver-
sammlung entspricht. Mitglieder des Wahl- 
ausschusses können nicht vorgeschlagen werden.
(4) Die Wahl des Vorstandes ist geheim und erfolgt 
schriftlich. Jedes Mitglied des Vorstandes ist mit 
verdeckten Stimmzetteln in besonderen Wahlhand-
lungen zu wählen.
(5) Stehen für einen Sitz im Vorstand mehr als zwei 
Bewerberinnen und Bewerber zur Wahl und erhält 
keine oder keiner von ihnen die Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen, findet eine Stichwahl zwischen 
den beiden sich bewerbenden Personen mit den 
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Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 28. November 2014

K r i s t i n  A l he i t 
Ministerin 

 für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft 
und Gleichstellung

höchsten Stimmenzahlen statt. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das von der oder dem Vorsitzen-
den des Wahlausschusses zu ziehende Los.
(6) Der Wahlausschuss entscheidet über die Gültig-
keit der abgegebenen Stimmen und stellt das Wahl-
ergebnis fest.
(7) Auf das weitere Verfahren sind die Bestimmun-
gen über die Wahl zur Kammerversammlung sinn-
gemäß anzuwenden.

Teil 3 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 17 
Bekanntmachungen

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, erfolgen 
die nach dieser Wahlverordnung erforderlichen Be-
kanntmachungen im Mitteilungsblatt der Psycho-
therapeutenkammer. Die Bekanntmachung der zu-
gelassenen Wahlvorschläge kann auch durch Rund-
schreiben an alle Wahlberechtigten erfolgen.
(2) Ist eine rechtzeitige Bekanntmachung im Mittei-
lungsblatt nicht möglich, erfolgt die Bekanntma-
chung
1. in einer Veröffentlichung, die allen Wahlberech-

tigten zugeht, oder
2. durch Rundschreiben an alle Wahlberechtigten.

§ 18 
Fristen und Termine

Fällt ein nach dieser Verordnung bestimmter Tag 
oder der erste oder letzte Tag einer Frist auf einen 

Sonnabend oder einen Sonn- oder Feiertag, tritt an 
die Stelle des bestimmten Tages der nächste Werk-
tag.

§ 19 
Ergänzende Bestimmungen

(1) Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen nach die-
ser Verordnung richten sich nach den Vorschriften 
der Verwaltungsgerichtsordnung.

(2) Soweit die Vorschriften dieser Verordnung keine 
abweichenden Bestimmungen enthalten, sind auf 
die Wahl zur Kammerversammlung und des Vor-
standes das Landeswahlgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. Oktober 1991 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 442, ber. S. 637), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 12. September 2014 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 224), und die Landeswahlordnung 
vom 17. Juli 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 430), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 1. Juli 2014 
(GVOBl. Schl.-H. S. 152), sinngemäß anzuwenden.

§ 20 
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2015 in 
Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf von fünf Jah-
ren nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.
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Die Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch die Bundesministerin 

für Bildung und Forschung 
im Folgenden „Bund“ genannt

und

die Freie und Hansestadt Hamburg 
vertreten durch die Senatorin 

für Wissenschaft und Forschung 
im Folgenden „Hamburg“ genannt

und

das Land Niedersachsen 
vertreten durch die Ministerin 
für Wissenschaft und Kultur 

im Folgenden „Niedersachsen“ genannt

und

das Land Schleswig-Holstein 
vertreten durch die Ministerin 

für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft 
und Gleichstellung 

im Folgenden „Schleswig-Holstein“ genannt,

alle gemeinsam im Folgenden als 
„Vertragschließende“ bezeichnet,

schließen – gegebenenfalls vorbehaltlich der 
erforderlichen Zustimmung ihrer gesetzgebenden 

Körperschaften – folgendes Abkommen:

Präambel

Mit diesem Beitrittsabkommen und der Beteiligung 
des Landes Schleswig-Holstein an der Finanzierung 
der Gebäudeinvestitionen und Geräteausstattun-
gen des CSSB werden für Hochschulen und For-
schungseinrichtungen des Landes Schleswig-Hol-
stein die Voraussetzungen für eine gleichberech-
tigte Partnerschaft und Zusammenarbeit im CSSB  
geschaffen.  

§ 1 
Beitritt

Das Land Schleswig-Holstein tritt dem Abkommen 
zum Bau des Zentrums für strukturelle Systembio-
logie auf dem Campus des Deutschen Elektronen-
Synchrotrons (DESY) in Hamburg – nachfolgend 
CSSB-Abkommen genannt – bei. Dieses erfolgt ge-
mäß der Regelung in § 4 CSSB-Abkommen und zu 
den dort in Bezug genommenen Bedingungen. 

§ 2 
Finanzierungsanteil

Das Land Schleswig-Holstein beteiligt sich an der 
Finanzierung des CSSB gemäß §§ 1, 2 CSSB-Ab-

kommen mit einem Betrag in Höhe von Euro zwei 
Millionen. 

Dieser weitere Finanzierungsbeitrag erhöht die im 
CSSB-Abkommen auf Euro 50 Millionen verein-
barte Festbetragsfinanzierung auf insgesamt Euro 
52 Millionen. Der Betrag steht für Gebäudeinvesti-
tionen und Geräteausstattungen zur Verfügung. 
Über diesen Betrag hinausgehende Folgekosten, 
insbesondere Betriebskosten, werden von den am 
CSSB beteiligten Einrichtungen - entsprechend 
dem Umfang ihrer Nutzung - getragen.   

Abweichend von § 2 Absatz 1 CSSB-Abkommen 
erbringt das Land Schleswig-Holstein seinen Finan-
zierungsbeitrag beginnend mit dem Jahr 2014.

§ 3 
Wissenschaftliche Nutzung des CSSB

Schleswig-holsteinische Hochschulen und For-
schungseinrichtungen können der Kooperationsver-
einbarung über die Errichtung des Centre for Struc-
tural Systems Biology (CSSB) in Hamburg zwi-
schen dem Helmholtz-Zentrum für 
Infektionsforschung Braunschweig, der Universität 
Hamburg, dem Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf, dem Forschungszentrum Jülich, dem 
Heinrich-Pette-Institut, Leibniz-Institut für Experi-
mentelle Virologie (HPI), dem Bernhard-Nocht-Insti-
tut für Tropenmedizin (BNITM) in Hamburg, der 
Medizinischen Hochschule Hannover, dem Euro-
pean Molecular Biology Laboratory und dem Deut-
schen Elektronen-Synchrotron (DESY) gemäß der 
Regelung in § 14 Kooperationsvereinbarung mit 
Zustimmung der anderen Partner beitreten. 

Bis zum Beitritt zu der in Absatz 1 genannten Ko-
operationsvereinbarung können schleswig-holstei-
nische Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
gesonderte Vereinbarungen zur Regelung einer ma-
ximal dreijährigen Übergangsphase (assoziierte 
Partnerschaft) mit den CSSB-Partnern abschließen. 
Für die Nutzung des CSSB während der Über-
gangsphase sind die Konditionen der in Absatz 1 
genannten Kooperationsvereinbarung zugrunde zu 
legen.

§ 4 
Schriftform und salvatorische Klausel

Änderungen und Ergänzungen dieses Abkommens 
bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne Bestim-
mungen des CSSB-Abkommens oder dieses Ab-
kommens unwirksam oder undurchführbar sein 
oder nach Vertragsschluss unwirksam oder un-

Abkommen 
zu dem Beitritt des Landes Schleswig-Holstein 

zu dem  Abkommen zum Bau des Zentrums für strukturelle Systembiologie 
auf dem Campus des Deutschen Elektronen-Synchrotrons (DESY) in Hamburg

Vom 8. Dezember 2014
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 751-3
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durchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit 
der Abkommen im Übrigen unberührt. An die Stelle 
der unwirksamen oder undurchführbaren Bestim-
mung soll diejenige wirksame und durchführbare 
Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftli-
chen Zielsetzung am nächsten kommen, welche 
die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. un-
durchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die 
vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend 
für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft 
erweist.

§ 5 
Inkrafttreten

Dieses Abkommen tritt mit seiner Unterzeichnung 
durch den Bund, Hamburg, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein in Kraft. 

Berlin, 8. Dezember 2014

Für die Bundesrepublik Deutschland 
Die Bundesministerin für Bildung und Forschung 
gez. P ro f .  D r.  Johanna  Wanka

Kiel, 8. Dezember 2014

Für das Land Schleswig-Holstein 
Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Wissenschaft und Gleichstellung 
gez. K r i s t i n  A l he i t

Hamburg, 8. Dezember 2014

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 
Die Senatorin für Wissenschaft und Forschung 
gez. D r.  Do ro thee  S tape l f e l d t

Hannover, 8. Dezember 2014

Für das Land Niedersachsen 
Die Ministerin für Wissenschaft und Kultur 
gez. D r.  Gab r i e l e  He i nen -K l j a j i ć

Die Geschäftsordnung des Schleswig-Holsteini-
schen Landtags vom 8. Februar 1991 (GVOBl. 
Schl.-H., S. 85), zuletzt geändert durch Beschluss 
des Landtags vom 19. Februar 2014 (GVOBl.  
Schl.-H. S. 54), wird wie folgt geändert: 

a) In §§ 10 Absatz 3 wird die Angabe „Artikel 23 
Abs. 2 Satz 2“ durch die Angabe „Artikel 29 
Absatz 2 Satz 2“ ersetzt. 

b) § 11 wird wie folgt geändert: 

aa)  In Absatz 1 wird die Angabe „Artikel 23 
Abs. 3 Satz 3 und 4“ durch die Angabe 
„Artikel 29 Absatz 3 Satz 3 und 4“ ersetzt.

bb) In Absatz 3 wird die Angabe „Artikel 11 
Abs. 2 Satz 1“ durch die Angabe „Arti- 
kel 17 Absatz 2 Satz 1“ ersetzt. 

c) In § 17 Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „die 
Behandlung von Petitionen und“ gestrichen.

d) In § 39 wird die Zahl „22“ durch die Zahl „28“ 
ersetzt. 

e) In § 40 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Arti-
kel 23 Abs. 2 Satz 2“ durch die Angabe „Arti- 
kel 29 Absatz 2 Satz 2“ ersetzt. 

f) § 41 wird wie folgt geändert:

aa)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ein-
gefügt: 

  „(2) Der Petitionsausschuss behandelt Peti-
tionen in nichtöffentlicher Sitzung. Der 
Ausschuss kann beschließen, eine Petition 
öffentlich zu behandeln, soweit überwie-
gende Belange des öffentlichen Wohls oder 
schutzwürdige Interessen Einzelner nicht 
entgegenstehen und die Petentin oder der 
Petent zustimmt.“

bb) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden Ab-
sätze 3 bis 5.

cc)  Folgender Absatz 6 wird angefügt:

  „(6) Der Petitionsausschuss stellt Grund-
sätze für die Behandlung von Petitionen 
auf.“

g) In § 42 wird die Angabe „Artikel 41 Abs. 1 
Satz 4“ durch die Angabe „Artikel 48 Absatz 1 
Satz 4“ ersetzt. 

Änderung 
der Geschäftsordnung des Schleswig-Holsteinischen Landtages*)

Vom 12. Dezember 2014

Kiel, 12. Dezember 2014

K l aus  Sch l i e 
Landtagspräsident

*) Ändert Geschäftsordnung vom 8. Februar 1991, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 1101-7
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Änderung 
der Datenschutzordnung des Schleswig-Holsteinischen Landtages*)

Vom 12. Dezember 2014

Die Datenschutzordnung des Schleswig-Holsteini-
schen Landtages vom 27. April 2013 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 219), wird wie folgt geändert:
a) In § 1 Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 3 wird je-

weils die Angabe „Artikel 14 Abs. 3 Satz 2“ 

durch die Angabe „Artikel 20 Absatz 3 Satz 2“ 
ersetzt.

b) In § 3 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
„Art. 23 Abs. 1 und 2“ durch die Angabe „Arti-
kel 29 Absätze 1 und 2“ ersetzt.

Kiel, 12. Dezember 2014
K l aus  Sch l i e 

Landtagspräsident 

*) Ändert Datenschutzordnung vom 27. April 2013, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 1101-7-2

Volksinitiative 
„Neue Wege für Schleswig-Holstein – A 20 endlich fertigstellen“

Bekanntmachung des Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages vom 12. Dezember 2014

Aufgrund § 10 Absatz 3 des Gesetzes über Initiati-
ven aus dem Volk, Volksbegehren und Volksent-
scheid (Volksabstimmungsgesetz – VAbstG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 5. April 2004 
(GVOBl. Schl.-H. S. 108), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 Nummer 5 des Gesetzes vom 12. Novem-
ber 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 328), gebe ich fol-
gende Entscheidung des Schleswig-Holsteinischen 
Landtages bekannt:

Der Landtag hat in seiner 77. Sitzung am 12. De-
zember 2014 den Antrag der Volksinitiative „Neue 
Wege für Schleswig-Holstein – A 20 endlich fertig-
stellen“, Drucksache 18/2509, mit folgender Be-
gründung abgelehnt:

1. Der Einsatz des Landtages ist für den Abschluss 
der Planungen irrelevant. Grundlage für den Ab-
schluss der Planungen ist das Planungsrecht. 
Planungsfehler der Vorgängerregierung bei der 
Planung haben zu Verzögerungen geführt, die 
nur durch die Vorlage neuer, korrekter Planun-
gen beendet werden können. Gerichtsfeste 
Planfeststellungsbeschlüsse können nur durch 
die Vorlage korrekter Planungen, die dem Stand 
der Technik und der aktuellen Rechtsprechung 
entsprechen, erreicht werden.

2. Eine Weiterplanung auf Basis der bisherigen Pla-
nungen ist nicht möglich, da die Auswirkungen 

des A 20-Urteils vom 6. November 2013 zum 
A 20-Abschnitt Weede - Wittenborn Überarbei-
tungen der Planunterlagen bedingen und es 
eben diese bisherigen Planungen waren, die vor 
Gericht keinen Bestand hatten. Daher wäre eine 
Fortführung auf Basis dieser Planungen nicht 
geeignet, um das von der Initiative gesetzte Ziel 
zu erreichen.

3. Die A 20 ist nach Auffassung des Schleswig-
Holsteinischen Landtages ein wichtiges Infra-
strukturprojekt. Ein „absoluter Vorrang“ vor an-
deren Verkehrsprojekten ist jedoch nicht gege-
ben. Auch andere große Verkehrsprojekte, unter 
anderem der Ausbau der A 7, das Brückenpro-
jekt Rader Hochbrücke, die Fehmarnsund-Que-
rung, die Vorhaben im Schienennahverkehr, die 
teilweise gemeinsam mit Hamburg umgesetzt 
werden und insbesondere der Ausbau des Nord-
Ostsee-Kanals inklusive Schleusensanierungen 
zählen zu den zentralen Infrastrukturprojekten 
im Verkehrsbereich.

4. Der von der Initiative gesetzte Zeitrahmen von 
fünf Jahren ist vollständig unrealistisch für kom-
plexe Infrastrukturprojekte, die gerichtsfest ge-
plant und mit hoher technischer Qualität umge-
setzt werden sollen.

Kiel, 12. Dezember 2014

K l aus  Sch l i e 
Präsident 

des Schleswig-Holsteinischen Landtages
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Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung über die Vergütung für Leistungen 
der Hebammen und Entbindungspfleger gegenüber Selbstzahlerinnen1)

Vom 15. Dezember 2014

Aufgrund des § 2 Absatz 2 des Gesetzes über die 
Berufsausübung in Gesundheitsfachberufen vom 
5. März 1991 (GVOBl. Schl-H. S.129), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezem-
ber 2007 (GVOBl. Schl-H. S. 487), Zuständigkei-
ten und Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt 
durch Artikel 69 der Verordnung vom 4. April 2013 
(GVOBl. Schl-H. S. 143), verordnet das Ministe-
rium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und 
Gleichstellung:

Artikel 1

Die Landesverordnung über die Vergütung für Leis-
tungen der Hebammen und Entbindungspfleger ge-
genüber Selbstzahlerinnen vom 13. April 2011 
(GVOBl. Schl.-H. S. 122) wird wie folgt geändert:

1. Der Überschrift wird folgende Abkürzung ange-
fügt: „(HebGebVO)“. 

2. § 1 wird wie folgt neu gefasst: 

 „§ 1

 Freiberuflich tätigen Hebammen und Entbin-
dungspflegern stehen für ihre berufsmäßigen 
Leistungen gegenüber Selbstzahlerinnen Vergü-
tungen bis zum zweifachen Satz nach Maß- 
gabe des im Internet2) vom Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen veröffentlichten Ver-
trages über die Versorgung mit Hebammenhilfe 
nach § 134 a des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch in der jeweils geltenden Fassung zu.“

3. In § 4 Absatz 2 werden die Worte „mit Ablauf 
von 5 Jahren nach ihrem Inkrafttreten“ ersetzt 
durch die Worte „am 31. Januar 2020“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2015 in Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 15. Dezember 2014

K r i s t i n  A l he i t 
Ministerin 

 für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft 
und Gleichstellung

1) Ändert LVO vom 13. April 2011, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2124-3-5
2) http://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/ambulante_leistungen/hebammen/hebammen.jsp

Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung über die Bestimmung von Vollzugsbeamtengruppen 

nach § 252 Absatz 3 des Landesverwaltungsgesetzes*)
Vom 18. Dezember 2014 

Aufgrund des § 252 Absatz 3 des Landesverwal-
tungsgesetzes verordnet das Ministerium für Inne-
res und Bundesangelegenheiten:

Artikel 1

§ 1 der Landesverordnung über die Bestimmung 
von Vollzugsbeamtengruppen nach § 252 Absatz 3 
des Landesverwaltungsgesetzes vom 20. Mai 
2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 267), geändert durch 
Verordnung vom 4. Dezember 2013 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 548), wird wie folgt geändert:

1. Am Ende von Nummer 2 wird der Punkt durch 
das Wort „und“ ersetzt.

2. Nach Nummer 2 wird folgend Ziffer 3 eingefügt:

„3 a) die Fischereiaufsichtsbeamtinnen und Fi-
schereiaufsichtsbeamten nach den §§ 43 
und 44 des Landesfischereigesetzes vom 
10. Februar 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 211), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Ok- 
tober 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 295), so-
wie nach den aufgrund des Landesfische-
reigesetzes erlassenen Verordnungen,

 b) die Kontrollbeamtinnen und Kontrollbe- 
amten nach § 1 a Absatz 3 des See- 
fischereigesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 6. Juli 1998 (BGBl. I 
S. 1791), zuletzt geändert durch Arti- 
kel 2 des Gesetzes vom 7. August 2013 

*) Ändert LVO vom 20. Mai 2008, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 20-1-21



38 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2015; Ausgabe 29. Januar 2015 Nr. 1

(BGBl. I S. 3118), sowie nach den auf-
grund des Seefischereigesetzes erlasse-
nen Verordnungen,

 c) die Aufsichtsbeamtinnen und Aufsichts-
beamten, die die Überwachungsaufgaben 
nach dem Fischetikettierungsgesetz vom 
1. August 2002 (BGBl. I S. 2980), zuletzt 
geändert durch Artikel 207 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I 
S. 2407), sowie aufgrund des Fischeti-
kettierungsgesetzes erlassener Verord-
nungen und

 d) die Aufsichtsbeamtinnen und Aufsichts-
beamten, die Überwachungsaufgaben 
aufgrund der unmittelbar geltenden 
Rechtsakte der Europäischen Gemein-
schaft oder Europäischen Union auf dem 
Gebiet der Gemeinsamen Fischereipolitik 
ausüben.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 18. Dezember 2014

Ste fan  S tud t 
Minister 

für Inneres und Bundesangelegenheiten

1) Ändert LVO vom 12. Dezember 2006, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 315-20-4
2) Ändert LVO vom 19. August 2014, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 315-20-9

Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnungen über den elektronischen Rechtsverkehr mit  
und die elektronische Aktenführung bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften 

Vom 13. Januar 2015

Aufgrund des § 81 Absatz 4 Satz 1, 2 und 4, des 
§ 135 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2 und Ab-
satz 3 sowie § 140 Absatz 1 Satz 3 und 4 der 
Grundbuchordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1114), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2013 
(BGBl. I S. 3786) und des § 55 a Absatz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I 
S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 13 des 
Gesetzes vom 8. Juli 2014 (BGBl. I S. 890) und 
des § 52 a Absatz 1 Finanzgerichtsordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. März 2001 
(BGBl. I S. 442, zuletzt ber. 2002 S. 679), zuletzt 
geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 8. Ju- 
li 2014 (BGBl. I S. 890), in Verbindung mit § 1 
Nummer 9 a, 13, 31 a der Justizermächtigungs-
übertragungsverordnung vom 4. Dezember 1996 
(GVOBl. Schl.-H. S. 720), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 18. August 2014 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 219), verordnet das Ministerium für Justiz, 
Kultur und Europa: 

Artikel 11)

Die Anlage zu § 1 der Landesverordnung über 
den elektronischen Rechtsverkehr mit den Gerich-
ten und Staatsanwaltschaften vom 12. Dezem- 
ber 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 361), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 19. August 2014 
(GVOBl. Schl.-H. S. 220), wird wie folgt geändert:

Nach Nummer 12 wird folgende Tabellenzeile ange-
fügt:

„13. Amtsgericht Ahrensburg
  Grundbuch  1.2.2015

14. Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht
  Alle Verfahren  1.2.2015

15.  Schleswig-Holsteinisches
  Oberverwaltungsgericht
  Alle Verfahren  1.2.2015

16. Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht
  Alle Verfahren  1.2.2015

17. Amtsgericht Niebüll
  Grundbuch  1.3.2015

18. Amtsgericht Plön 
  Grundbuch  1.4.2015“

Artikel 22)

Die Anlage 1 der Landesverordnung über die elekt-
ronische Aktenführung bei den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften vom 19. August 2014  
(GVOBl. Schl.-H. S. 220) wird wie folgt geändert:

Nach Nummer 5 werden folgende Tabellenzeilen 
angefügt:

„6. Amtsgericht Ahrensburg
  Grundbuch  1.2.2015

7.  Amtsgericht Niebüll
  Grundbuch  1.3.2015

8.  Amtsgericht Plön 
  Grundbuch  1.4.2015“
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Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

Landesverordnung 
über Leistungsbezüge sowie Forschungs-, Lehr- und Transferzulagen 

für Hochschulbedienstete 
(Hochschul-Leistungsbezüge-Verordnung – LBVO)

Vom 17. Januar 2015
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-20-6

Aufgrund des § 38 des Besoldungsgesetzes 
Schleswig-Holstein (SHBesG) vom 26. Januar 
2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), zuletzt geändert 
durch Artikel 8 des Haushaltsbegleitgesetzes 2015 
vom 11. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 464), 
verordnet das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Wissenschaft und Gleichstellung im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium:

§ 1 
Regelungszweck

Diese Verordnung regelt das Verfahren zur Gewäh-
rung, die Bemessung und die Ruhegehaltfähigkeit 
von Leistungsbezügen nach den §§ 33 bis 35 
SHBesG sowie das Verfahren zur Gewährung der 
Forschungs-, Lehr- und Transferzulage nach § 37 
SHBesG für Angehörige der Besoldungsordnung W.

§ 2 
Leistungsbezüge

(1) Leistungsbezüge nehmen an den allgemeinen 
Besoldungsanpassungen teil. Im Bescheid über die 
Gewährung von Leistungsbezügen sind diese in ab-
soluten Beträgen festzusetzen.
(2) Erhält eine Professorin oder ein Professor unbe-
fristete Leistungsbezüge nach § 32 Absatz 1 Num-
mer 1 und 2 SHBesG in Höhe von 40 % des jewei-
ligen Grundgehalts, sollen weitere Leistungsbezüge 
befristet gewährt werden. 
(3) Soweit bisher vereinbarte Leistungsbezüge pro-
zentual zum Grundgehalt festgesetzt sind, sind 
diese zum Stichtag 31. Dezember 2014 auf den 
dann geltenden Betrag festgeschrieben. Sofern 
prozentuale Steigerungen von Leistungsbezügen 
für den Zeitraum nach dem 1. Januar 2015 be-
standskräftig zugesagt wurden, bleiben diese hier-

von unberührt. In diesen Fällen gilt Absatz 1 mit 
der Maßgabe, dass zum jeweiligen Änderungszeit-
punkt der der prozentualen Erhöhung entspre-
chende absolute Betrag durch Bescheid festzuset-
zen ist.

(4) Das Präsidium der Hochschule unterrichtet das 
für die Hochschulen zuständige Ministerium auf 
Anforderung jeweils zum Ende eines Jahres über 
die jeweils nach § 32 Absatz 1 Satz 1 SHBesG 
gewährten Leistungsbezüge und die Forschungs-, 
Lehr- und Transferzulage nach § 37 SHBesG.

§ 3 
Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge

(1) Leistungsbezüge nach § 33 SHBesG können 
befristet oder unbefristet vergeben werden. Neue 
und höhere Leistungsbezüge sollen bei einem Ruf 
einer anderen Hochschule im Inland oder einer 
Hausberufung frühestens nach Ablauf von drei 
Jahren seit der letzten Gewährung aus einem sol-
chen Anlass gewährt werden.

(2) Werden Professorinnen und Professoren ohne 
Änderung der Besoldungsgruppe an eine andere 
Hochschule im Geltungsbereich des schleswig-hol-
steinischen Hochschulgesetzes versetzt, bleiben 
erworbene Ansprüche auf Leistungsbezüge nach 
Absatz 1 erhalten.

§ 4 
Besondere Leistungsbezüge

Im Fall einer wiederholten Vergabe können lau-
fende besondere Leistungsbezüge nach § 34 
SHBesG nur dann unbefristet vergeben werden, 
wenn sich die Vergabe unmittelbar an den bishe- 
rigen Bezug anschließt. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 13. Januar 2015

Anke  Spoo rendonk 
Ministerin 

für Justiz, Kultur und Europa
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§ 5 
Funktionsleistungsbezüge

(1) Bei der Festlegung der Höhe der Funktionsleis-
tungsbezüge nach § 35 Absatz 1 SHBesG sind ins-
besondere die im Einzelfall mit der Funktion der 
Aufgabe verbundene Verantwortung und Belastung 
sowie die Größe der Hochschule zu berücksichti-
gen; auch die Anzahl der Wiederwahlen in der je-
weiligen oder vergleichbaren Funktion kann berück-
sichtigt werden. Die Satzung nach § 7 regelt auch 
die Fälle der Funktionsleistungsbezüge nach § 35 
Absatz 1 Satz 2 SHBesG.
(2) Die Funktionsleistungsbezüge der Präsidiums-
mitglieder setzt das für Hochschulen zuständige 
Ministerium auf Vorschlag der Hochschule fest. Die 
Hochschule legt in ihrer Satzung nach § 7 auch 
das Verfahren zur Erarbeitung dieses Vorschlags 
fest, dabei kann sie bestimmen, dass über die 
Höhe des jeweiligen Funktionsleistungsbezuges ein 
Vergütungsausschuss, bestehend aus Mitgliedern 
des Hochschulrats und des Senats, entscheidet. 
Über die Funktionsleistungsbezüge der Mitglieder 
des Präsidiums der Stiftungsuniversität zu Lübeck 
entscheidet der Stiftungsrat.

§ 6 
Entscheidung über Leistungsbezüge 

und Zulagen
(1) Die Entscheidung über die Gewährung der Leis-
tungsbezüge trifft das Präsidium auf Vorschlag 
oder nach Anhörung des Dekanats oder der Funkti-
onsträger nach § 7 Satz 5. Leistungsbezüge für 
Professorinnen und Professoren, die gemeinsam 
mit einer außeruniversitären Forschungseinrichtung 
berufen werden, werden in Abstimmung mit der 
Leitung der jeweiligen Forschungseinrichtung ge-
währt. 
(2) Bei besonderen Leistungsbezügen nach § 4 
steht dem Präsidium ein Initiativrecht zu; das De-
kanat ist in diesem Fall zu hören. Bei Leistungsbe-
zügen und Zulagen der Präsidiumsmitglieder ent-
scheidet das für Hochschulen zuständige Ministe-
rium; bei der Stiftungsuniversität zu Lübeck liegt 
die Entscheidung beim Stiftungsrat.
(3) Für Forschungs-, Lehr- und Transferzulagen gilt 
Absatz 1 Satz 1 entsprechend.

§ 7 
Satzungen der Hochschulen über Verfahren, 

Voraussetzungen und Höhe der Leistungsbezüge 
und Forschungs-, Lehr- und Transferzulagen

Die Hochschulen regeln das Nähere zum Verfahren, 
die Voraussetzungen zur Vergabe sowie die Höhe 
von Leistungsbezügen und Forschungs-, Lehr- und 

Transferzulagen durch Satzung. Dabei legen sie die 
Kriterien für die Vergabe der besonderen Leistungs-
bezüge (§ 4) fest. Eingeworbene Drittmittel können 
nicht herangezogen werden, wenn dafür eine For-
schungs-, Lehr- und Transferzulage gewährt wird. 
Die Satzung regelt zudem das Verfahren zur Infor-
mation der Hochschulöffentlichkeit über Umfang, 
Anzahl und Kriterien zur Vergabe von Leistungsbe-
zügen. Bei Hochschulen, die nicht in Fachbereiche 
gegliedert sind, sind in der Satzung Funktionsträ-
ger zu benennen, die dem Präsidium und dem Mi-
nisterium Vorschläge für die Gewährung von Leis-
tungsbezügen unterbreiten. Die Satzungen bedür-
fen der Genehmigung durch das für die Hoch- 
schulen zuständige Ministerium.

§ 8 
Ruhegehaltfähigkeit

Die Erklärung der Ruhegehaltfähigkeit von Leis-
tungsbezügen nach § 36 Absatz 2 SHBesG obliegt 
dem für die Hochschulen zuständigen Ministerium.

§ 9 
Zuständigkeit für Widersprüche

Über Widersprüche der Professorinnen und Profes-
soren gegen Entscheidungen der Präsidien über die 
Gewährung und die Höhe von Leistungsbezügen 
entscheidet das jeweilige Präsidium. Über Wider-
sprüche der Präsidiumsmitglieder gegen Entschei-
dungen des Ministeriums über die Gewährung und 
die Höhe von Leistungsbezügen entscheidet das 
Ministerium. Über Widersprüche der Präsidiums-
mitglieder der Stiftungsuniversität zu Lübeck über 
die Gewährung und die Höhe von Leistungsbezü-
gen entscheidet die Stiftungsuniversität zu Lübeck.

§ 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Geltungsdauer

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2013 in Kraft. Hiervon abweichend tritt § 2 
Absatz 1 Satz 2 am 1. Januar 2015 in Kraft. Die 
Satzungen der Hochschulen nach § 7 sind bis zum 
1. Juli 2015 anzupassen, bestehende Satzungen 
behalten ihre Gültigkeit bis zum Inkrafttreten 
der neuen Satzungen, längstens jedoch bis zum 
30. Juni 2015.
(2) Die Hochschul-Leistungsbezüge-Verordnung 
vom 17. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 46)*), 
zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes 
vom 26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), 
tritt mit Wirkung vom 31. Dezember 2014 außer 
Kraft.
(3) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. De-
zembers 2017 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.
Kiel, 17. Januar 2015

K r i s t i n  A l he i t 
Ministerin 

 für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft 
und Gleichstellung

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-1-10
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Die Bekanntmachung der Verfassung des Landes 
Schleswig-Holstein vom 2. Dezember 2014 
(GVOBl. Schl.-H. S. 344) ist wie folgt zu berichti-
gen:

1. In Artikel 49 Absatz 2 sind nach dem ersten 
Satz die bislang als eigener Absatz 3 ausgewie-
senen Sätze 

 „Der Landtag kann einen eigenen Gesetzent-
wurf oder eine andere Vorlage zur gleichzeitigen 
Abstimmung stellen. Ein Volksentscheid findet 
nicht statt, wenn 

1. der Landtag dem Gesetzentwurf oder der an-
deren Vorlage bis zur Bestimmung des Ab-
stimmungstages durch die Landtagspräsi-
dentin oder den Landtagspräsidenten in un-
veränderter oder in einer von den 
Vertreterinnen und Vertretern der Initiative 
gebilligten Fassung zustimmt oder 

2. auf Antrag der Landesregierung oder eines 
Viertels der Mitglieder des Landtages das 
Landesverfassungsgericht die Vereinbarkeit 
des zustande gekommenen Volksbegehrens 
mit Artikel 48 Absatz 1 Satz 1 und 2 oder 
Absatz 2 verneint.“

als zweiter und dritter Satz anzufügen.

2. In Artikel 51 Absatz 2 Nummer 1 ist die Groß-
schreibung des ersten Wortes „Über“ durch die 
grammatisch richtige Kleinschreibung „über“ zu 
ersetzen.

Berichtigung 
der Bekanntmachung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein

Vom 2. Dezember 2014
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Verkündungen
im Hochschul-Nachrichtenblatt des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft 

und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein
Nach § 95 Absatz 1 Hochschulgesetz vom 28. Februar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 184), zuletzt geändert 
durch Haushaltsgesetz 2015 vom 11. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 440), wird auf folgende im Hoch-
schul-Nachrichtenblatt des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Lan-
des Schleswig-Holstein (NBl. MSGWG Schl.-H.) verkündeten Landesverordnungen hingewiesen:

Bezeichnung der Verordnung   Verkündet im    Tag des
        NBl. MSGWG Schl.-H.   In-Kraft-Tretens
        Nummer        Seite 

Landesverordnung zur Änderung 
der Stipendiumsverordnung
Vom 18. Dezember 2014   6/2014         66  31. Dezember 2014
Ändert LVO vom 14. Dezember 2009, 
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 221-24-11

Landesverordnung über die Festsetzung 
von Zulassungszahlen für Studiengänge 
an den staatlichen Hochschulen 
des Landes Schleswig-Holstein 
für das Sommersemester 2015 
(ZZVO Sommersemester 2015)
Vom 18. Dezember 2014    6/2014         67  1. Januar 2015
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 221-26
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


